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Landtagswahl vom 14. März 2021 
Einen Dank an alle Wählerinnen und Wähler,Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

Am vergangenen Sonntag haben die Wahlen zum Landtag in Baden-Württem-
berg stattgefunden. Durch die Corona-Pandemie waren in den Wahllokalen 
strenge Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten, was zu einem enor-
men organisatorischen Mehraufwand geführt hat. Die Vorbereitungen für die 
Wahl waren umfangreich, am Wahltag selbst gab es für die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer ebenfalls wieder viel Arbeit. So war von 8.00 – 18.00 Uhr in den 
drei Wahllokalen der Wahldienst zu leisten, sowie die Brief- und Urnenwahl aus-
zuzählen. 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben ihre ehrenamtliche Aufgabe enga-
giert ausgeübt und zu einem reibungslosen Ablauf beigetragen. Dafür danke 
ich Ihnen sehr. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
welche die Wahlen in bewährter Zusammenarbeit vorbereitet, organisiert und 
abgewickelt haben. 

Herzliche Grüße
Marina Jung - Vorsitzende Gemeindewahlausschuss und 
Bürgermeisterin 

Jürgen und Alexandra Schuster geben ihre Stimmen ab. 
Foto: Winfried Rimmele



Donnerstag, 18. März 2021 Seite 2

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 22. März 2021, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteherin Nicole Weikart, Worndorf  07777 315

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried1@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     
Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 20.03.2021
Engel-Apotheke Tuttlingen, Obere Hauptstraße 6, 78532 Tuttlingen
Tel.: 07461 2375 
Sonntag, 21.03.2021
Apotheke Neuhausen, Tuttlinger Straße 2, 78579 Neuhausen ob Eck
Tel.: 07467 94940   

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag 20.03.2021 und Sonntag 21.03.2021
Dr. Mattes, Robert-Koch-Straße 19, 78549 Spaichingen
Tel.: 07424 9607670 
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 Meßkirch
Tel.: 07575 92040
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MEIN TEST IST POSITIV    
Baden-Württemberg 
MINISTERIUM fOR  SOZIALES  UNO INTEGRATION

Liebe Bürgerin, Lieber Bürger,
Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Antigen-Schnelltest unterzogen und Ihr Test ist 
positiv ausgefallen.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven Testergebnisses beachten müssen.

1.  Begeben Sie sich in Absonderung 
     (Quarantäne/Isolation)
•   Wenn Sie ein positives Antigen-Testergebnis erhalten 

haben, begeben Sie sich unverzüglich und ohne Um-
wege in Ihre Wohnung/Ihr Haus!

•   Es ist davon auszugehen, dass Sie andere Personen an-
stecken können, auch wenn Sie keine Symptome ha-
ben. Coronavirus-lnfektionen verlaufen in vielen Fällen 
ohne Symptome.

•   Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in me-
dizinischen oder sonstigen Notfällen. Wenn Sie einen 
Garten oder einen Balkon  haben,  können  Sie sich dort 
alleine  aufhalten.

•   Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Per-
sonen in Ihrem Haushalt. Bleiben Sie, wenn möglich, in 
einem eigenen Zimmer - auch bei den Mahlzeiten.

•   Sie und Ihre Haushaltsmitglieder dürfen keinen Besuch 
empfangen.

•   Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen 
Personen in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmä-
ßig alle Zimmer der Wohnung.

•   Die Absonderung endet frühestens 10 Tage nach dem 
Testergebnis oder dem Beginn von Symptomen. Sie 
müssen darüber hinaus mindestens 48 Stunden symp-
tomfrei sein.

•   Wenn Sie Symptome bekommen und sich diese ver-
schlimmern, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu Ihrem 
Hausarzt oder dem hausärztlichen Notdienst auf!

2. Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen
•   Teilen Sie allen Ihren Haushaltsangehörigen schnellst-

möglich mit, dass Sie positiv getestet wurden.

•   Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls so-
fort nach Kenntnis über Ihr positives Ergebnis in Qua-
rantäne/Isolation begeben.

•   Auch alle Ihre Haushaltsangehörigen dürfen die Woh-
nung oder das Haus nur in medizinischen oder sonsti-
gen Notfallen verlassen. Wenn Sie einen Garten oder 
einen Balkon haben, können Sie und Ihre Haushaltsan-
gehörigen  sich dort alleine aufhalten.

•   Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen  endet 
14 Tage nach Ihrem Testergebnis oder dem Auftreten 

der ersten Symptome bei Ihnen Ge nachdem was zuerst 
auftrat), wenn Ihre Haushaltsangehörigen  nicht selbst 
Symptome entwickeln und/oder positiv getestet wer-
den.

3. Bei Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes
•   Nach Eingang der Meldung des positiven Ergebnisses 

eines Schnell-Tests wird das Gesundheitsamt mögli-
cherweise mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Es ist nicht 
erforderlich, dass Sie sich selbst an das Gesundheitsamt 
wenden.

•   Im Gespräch mit dem Gesundheitsamt werden Ihre en-
gen Kontaktpersonen  abgefragt. Machen Sie sich da-
her am besten bereits jetzt Gedanken, mit wem Sie in 
den letzten Tagen Kontakt hatten.

•   Das Gesundheitsamt  oder das Ordnungsamt des Rat-
hauses wird sich nach dem Gespräch an die dann als 
enge Kontaktpersonen  eingestuften Personen wenden 
- Sie müssen diese nicht selbst informieren! Erst nach 
Mitteilung durch die Behörde müssen sich diese Perso-
nen in Quarantäne/Isolierung begeben.

•   Im Nachgang werden Sie eine Bescheinigung über Ihre 
Absonderung von der Behörde erhalten. Dies kann eini-
ge Tage dauern.

4. Testergebnis bestätigen lassen?
•   Selten zeigen Antigen-Schnelltests auch falsch positive 

Ergebnisse an. Ihr Ergebnis sollte deshalb auch mittels ei-
nes sichereren sogenannten PCR-Tests bestätigt werden.

•  Wenden Sie sich an eine Schwerpunktpraxis oder ein 
Testzentrum, um ihr Antigentestergebnis durch einen 
PCR-Test bestätigen zu lassen. Die Kontaktdaten erfahren 
Sie über die Hornepage der Kassenärztlichen  Vereini-
gung Baden-Württemberg unter: https://www.kvbawue.
de/buerger/ oder unter der Telefonnummer  116 117.

•   Wenn Sie sich einer PCR-Testung  unterzogen haben 
und das Ergebnis dieses PCR-Tests ist negativ, dann 
endet Ihre Absonderung und die Absonderung Ihrer 
HaushaltsangehörigenI

•   Zur Durchführung des PCR-Testes dürfen Sie die häus-
liche Quarantäne unterbrechen. Schutzmaßnahmen 
(Abstand, Mund-Nasen-Schutz oder Mund-Nase Bede-
ckung) sind dabei unbedingt zu beachten und nach 
Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten.
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Kfz-Zulassungsstelle ab dem 20.03.2021  
samstags wieder geöffnet  
Ab dem 20.03.2021 wird die Kfz-Zulassungsstelle samstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12:00 Uhr wie bisher wieder für Einzelkunden 
öffnen. Gewerbliche Zulassungsdienste, sowie Autohäuser und Versicherungsgesellschaften werden gebeten, Termine unter der Wo-
che wahrzunehmen. 

Nach wie vor muss für einen Besuch bei der Kfz-Zulassungsstelle ein Termin über die Homepage www.landkreis-tuttlingen.de verein-
bart werden. 
Der Zutritt zum Gebäude wird nur über den Nebeneingang des Landratsamtes Tuttlingen in der Heinrich-Rieker-Straße gewährleistet. 
Das Landratsamt Tuttlingen bittet die Kunden, pünktlich zum Termin zu erscheinen und Termine, welche nicht wahrgenommen wer-
den können, rechtzeitig abzusagen. 

Außerdem bittet die Kfz-Zulassungsstelle zu beachten, dass am Samstag die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung bei Verlust 
des Fahrzeugbriefes sowie die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO nicht möglich ist und sofern andere Behör-
den oder Institutionen für Ihren Zulassungsvorgang beteiligt werden müssen, die Zulassung am Samstag aufgrund der Erreichbarkeit 
nicht vorgenommen werden kann. 
 

 
 

Zirkus „Alessio“ ist weiterhin auf Spenden angewiesen 
Der Zirkus „Alessio“ ist auch nach fast vier Monaten im Winterquartier im Gewerbepark Take off in Neuhausen ob Eck weiterhin 
auf die Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen. Die Hunde freuen sich in ihrer neuen Behausung über genügend 
Hundefutter, während die anderen Tiere wie Kamele, Pferde, Bison, Schweine, Lamas, Nandus und Wasserbüffel weiterhin Kraft-
futter, Heu und Stroh, Obst und Gemüse benötigen. 

Diese können direkt beim Zirkus im Ge-
werbepark Take off abgegeben werden 
oder werden abgeholt. 
Der Zirkus ist unter 015207973499 (Tina 
Nestelberger) oder 015204222962 (Pat-
rick Weisheit) zu erreichen. 

Auch Geldspenden sind weiterhin will-
kommen. Sowohl direkt oder auf das 
Konto der Gemeinde Neuhausen ob 
Eck. 

Hobbygärtner, Landwirte oder Gar-
tenbauvereine können Pferde- und 
Kuhmist direkt beim Zirkus abholen. 

Spendenkonto
Kreisparkasse Tuttlingen
IBAN: DE43 6435 0070 0000 0001 27
Verwendungszweck: Spende Zirkus 

Nachrichten aus dem Standesamt 

 
 

Februar 
wir gratulieren sehr herzlich zur 
Geburt:  
23.02.2021    Lias Sam Ledergerber 
 Eltern: Desiree und Ron Ledergerber 

März 
wir nahmen Abschied von: 
07.03.2021   Michael Könninger 
08.03.2021   Viktoria Lehn 

Beatrix Nestelberger freut sich mit den Hunden über die neue Behausung und über genügend Hundefutter. 
Foto: Winfried Rimmele
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Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsauslegung nach § 3 (2) BauGB 
Vierte punktuelle Änderung der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Tuttlingen 
Sonderbaufläche „Obst- und Gartenbauvereinsfläche“ in Neuhausen ob Eck 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft für den Verwaltungsraum Tuttlingen hat in seiner Sitzung am 09.07.2020 gemäß 
§ 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, die vierte Änderung der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum 
Tuttlingen aufzustellen. Die Änderung bezieht sich auf die Fläche des Obst- und Gartenbauvereines im Gewann Hochgesträß in der Gemein-
de Neuhausen ob Eck. Das Vereinsgelände befindet sich auf den Grundstücken Flste. Nrn. 5262, 5263 und Teilbereichen der Flste. Nrn. 5280 
und 5281 in der Nähe der ehem. Bundesstraße B 311 (Tuttlinger Straße, K5945) und bei den Sportplätzen westlich von Neuhausen o.E. und 
südöstlich des Gewerbeparks take-off. Die Abgrenzung ist auf nachstehendem Planausschnitt dargestellt.   
  

Die zu ändernde Fläche ist im derzeit rechtsverbindli-
chen Flächennutzungsplan (FNP) als Fläche für Land-
wirtschaft ausgewiesen. Die Änderung sieht eine 
Anpassung der Darstellung als S – Sonderbaufläche 
– Obst- und Gartenbauvereinsfläche vor. Hierbei han-
delt es sich um Flächen, die dem Anbau von Pflanzen 
dienen sollen sowie notwendige baulichen Anlagen 
für den Verein, wie zum Beispiel Vereinsheim und La-
gerflächen für vereinseigene Gerätschaften. 

Zum Zwecke der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird: 
-  der Entwurf des Plans vom 23.02.2021 zur 4. Ände-

rung der 6. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes mit Gegenüberstellung der geltenden Planfas-
sung, 

- die Begründung vom 23.02.2021; 
-  der Umweltbericht zur 4. punktuellen Änderung 

des Flächennutzungsplans Obst- und Gartenbau-
vereinsfläche in Neuhausen ob Eck des Büros bhm 
(Bresch, Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft 
mbH vom 22.02.2021 

- folgende Arten umweltbezogener Informationen:
•	 Stellungnahme des Landratsamtes Tuttlingen vom 29.10.2020 zum Thema Bodenschutz;
•	 Stellungnahme des Regierungspräsidiums Abt. 2 Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen vom 28.02.2020 

zum Thema Natur und Bodenschutz, Umweltprüfung
•	 Stellungnahme des Naturpark Obere Donau e. V. vom 15.10.2020 zu den Themen Erholungs- und Naturschutzbelange aus Naturpark-

sicht
•	 Stellungnahme Landratsamt Tuttlingen – Baurechts- und Umweltamt vom 14.05.2020 im Baugenehmigungsverfahren zu den Themen, 

Altlasten, Bodenschutz, Artenschutz, Eingriffen und entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen in die Natur und Landschaft
•	 Stellungnahme Landratsamt Tuttlingen – Wasserwirtschaftsamt vom 13.05.2020 im Baugenehmigungsverfahren zu den Themen Bo-

denschutz, Eingriff- und Ausgleichsmaßnahmen, Erdarbeiten, Erdaushub und Bauschutt
•	 Stellungnahme Landratsamt Tuttlingen - Landwirtschaftsamt vom 29.04.2020 im Baugenehmigungsverfahren zum Thema landwirt-

schaftliche Belange
 
im Zeitraum vom 

29.03.2021 bis 03.05.2021 (je einschließlich) 
im Internet unter: www.tuttlingen.de à Wirtschaft & Bauen à Bauen & Wohnen 
à Ausliegende Bauleitpläne veröffentlicht. 
Zudem werden die Unterlagen im selben Zeitraum bei der Stadtverwaltung Tuttlingen, Fachbereich Planung u. Bauservice, Rathausstraße 1, 
1. OG, in den Schaukästen bzw. auf Stellwänden neben den Zimmern 117 und 118, 78532 Tuttlingen während der Dienstzeiten öffentlich aus-
gelegt. Gleichzeitig liegen die gesamten Unterlagen auch bei den jeweiligen Bürgermeisterämtern in den Gemeinden Rietheim – Weilheim, 
Rathausplatz 3, 78604 Rietheim – Weilheim; Seitingen – Oberflacht, Obere Hauptstraße 8, 78606 Seitingen - Oberflacht; Wurmlingen, Obere 
Hauptstraße 4, 78572 Wurmlingen; Emmingen-Liptingen, Schulstraße 8, 78576 Emmingen-Liptingen und Neuhausen ob Eck, Rathausplatz 1, 
78579 Neuhausen ob Eck, während der Dienstzeiten öffentlich aus. Bitte erkundigen Sie sich im jeweiligen Bürgermeisteramt über die nach 
den aktuellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Dienstzeiten bzw., ob ggf. eine Terminvereinbarung zur 
Einsichtnahme erforderlich ist. 
Bitte beachten Sie die aktuellen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Maßnahmen (wie Mund-Nasen-Schutz und Min-
destabstand von 1,5 m zu anderen Personen) und die allgemeinen Hygieneregeln (Händehygiene, Husten- und Niesetikette, siehe auf www.
infektionsschutz.de). 
Stellungnahmen können während der oben genannten Auslegungsfrist bei der Stadt Tuttlingen oder den o.g. Bürgermeisterämtern abge-
geben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Tuttlingen, den 11.03.2021 
Michael Beck 
Oberbürgermeister 
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft 
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K 24/19
  
Amtsgericht Tuttlingen

VOLLSTRECKUNGSGERICHT

Terminsbestimmung:

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Ort

Dienstag,27.04.2021 09:30 Uhr Stadthalle Tuttlingen, Königstraße 39, 78532 Tuttlingen, Kleiner Saal

öffentlich versteigert werden: 

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Neuhausen o.E.

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m2 Blatt

Neuhausen o.E. 332 Gebäude- und Freifläche Meßkiicher Straße 14 587 2561 BV-Nr.1.
I
Objektbeschreibungllage (lt Angabe d. Sachverständigen):
Wohn- und Geschäftshaus (Gastronomie mit zwei Wohnungen und Garage), Wohnfläche ca.231 m2,  gewerbliche Nutzfläche ca. 127 m2,  
Baujahr Ende 19. Jh., grundlegende Modernisierung (Umbau Ökonomie zur Gaststätte) im Jahr 2008;
 
Verkehrswert:  305.000,00 €

davon entfällt auf Zubehör:  10.000,00 €  (Gastrokücheneinrichtung: Arbeitstische mit eingebauter Doppelspüle, Ge schirrdusche, Geschirr-
spülmaschine; Hängeschränke ca. 2 m; Pizza-Doppel ofen; Gastroherdlnsel 6-flammig mit Untertisch; Wrasen-
abzug über Herd-lnsel)

Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de
Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswer-
tes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Amtsgericht Tuttlingen
Vollstreckungsgericht

Bürgermeistersprechstunde 
Die Bürgermeistersprechstunde wird aufgrund der neuen Coro-
na-Regelungen bis auf weiteres ausgesetzt.  
Sie können jedoch gerne auch jederzeit mit der Bürgermeisterin 
über Ihre Sorgen und Probleme reden oder Ihre Wünsche und 
Anliegen vorbringen. Rufen Sie hierzu an - Tel.: 07467 9460-15.  
  
 

Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem Abfallkalender des 
Landkreises, der Ihnen mit der Post zugestellt wurde. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungsservice über die Müll-App 
und Sie werden automatisch an alle Müllabfuhrtermine erinnert. 
Weitere Informationen unter www.abfallwecker.de   
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für Reklamationen über 
nicht abholte Müllgefäße oder beschädigte Müllgefäße wenden Sie 
sich bitte an die:     
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de   
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld  Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439   
Buchstabe Le - Z  Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 

Gemeinderatssitzung am 23. März 2021 
Am Dienstag, den 23. März 2021 findet um 19:00 Uhr in der Hombur-
ghalle eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 

Hierzu laden wir herzlich ein. 

Tagesordnung
öffentlich 

1.  Bekanntgabe der am 23.02.2021 in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung 

2.  Beitritt als Gesellschafter bei der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH 

3.  Erschließung des 3. Bauabschnitts des Neubaugebietes „Im 
Morgen II“ in Neuhausen ob Eck - Vergabe von Vermessungs-
leistungen 

4.  Klärschlammentsorgung auf der Teichkläranlage in Volkertswei-
ler Auftragsvergabe 

5.  Annahme von Spenden 

6.  Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges 

Neuhausen ob Eck, 16. März 2021
 
gez. Marina Jung 
Bürgermeisterin 

Amtliche
Mitteilungen§
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Neufassung der Hauptsatzung 
Gemeinde Neuhausen ob Eck  
H a u p t s a t z u n g 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) hat der 
Gemeinderat am 22. Mai 2001 die Hauptsat-
zung beschlossen. 
Änderungen erfolgten am 04.02.2014, am 
09.07.2019, am 01.02.2021 wie folgt 

I. Form der Gemeindeverfassung 
§ 1  
Gemeinderatsverfassung 
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der 
Gemeinderat und der Bürgermeister. 

II. Gemeinderat 
§ 2  
Rechtstellung, Aufgaben und Zuständig-
keiten 
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bür-
ger und das Hauptorgan der Gemeinde. 
Er legt die Grundsätze für die Verwaltung 
der Gemeinde fest und entscheidet über 
alle Angelegenheiten der Gemeinde, so-
weit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes 
zuständig ist oder ihm der Gemeinderat be-
stimmte Angelegenheiten überträgt. 
Der Gemeinderat überwacht die Ausfüh-
rung seiner Beschlüsse und sorgt bei Auftre-
ten von Missständen in der Gemeindever-
waltung für deren Beseitigung durch den 
Bürgermeister. 

§ 3 
 Zusammensetzung 
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürger-
meister als Vorsitzenden und den ehrenamt-
lichen Mitgliedern (Gemeinderäte). 

§ 4  
Durchführung von Sitzungen ohne per-
sönliche Anwesenheit
1.  Durchführung von Sitzungen ohne 

persönliche Anwesenheit der Mitglie-
der im Sitzungsraum:

2.  Der Bürgermeister kann Sitzungen des 
Gemeinderats ohne persönliche An-
wesenheit der Mitglieder im Sitzungs-
raum in Form von Videokonferenzen 
einberufen. Die Voraussetzungen für 
die Einberufung und die Durchführung 
dieser Sitzungen richtet sich nach den 
Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 
GemO.

3.  Für Sitzungen der beratenden Aus-
schüsse des Gemeinderats sowie der 
Ortschaftsräte gelten diese Regelun-
gen entsprechend

 
III. Ausschüsse des Gemeinderates 
§ 5  
Beschließende Ausschüsse 
Es werden keine beschließenden Ausschüs-
se gebildet. 

§ 6  
Beratende Ausschüsse
1. Es werden folgende beratende Aus-

schüsse gebildet:
2.  1. der Verwaltungs- und Finanzaus-

schuss
 2.  der Kindergartenausschuss

 3. der Technische Ausschuss 
2. Die Ausschüsse bestehen aus dem Bür-

germeister als Vorsitzenden und drei 
Mitgliedern des Gemeinderats.

3. Dem Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss gehören mit Stimmrecht wei-
ter die Ortsvorsteher der Ortschaften 
Schwandorf und Worndorf sowie alle 
Stellvertreter des Bürgermeisters an.

4. Sofern Angelegenheiten, die eine Ort-
schaft (§ 13) betreffend behandelt wer-
den, so ist der Ortsvorsteher beratend 
zuzuziehen. Er hat kein Stimmrecht.

5. Für die ordentlichen Mitglieder der 
Ausschüsse sind jeweils persönliche 
Stellvertreter zu bestellen.

 
IV. Bürgermeister 
§ 7  
Rechtsstellung 
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beam-
ter auf Zeit. 

§ 8 
Zuständigkeiten
1. Der Bürgermeister leitet die Gemeinde-

verwaltung und vertritt die Gemeinde. 
Er ist für die sachgemäße Erledigung 
der Aufgaben und den ordnungsge-
mäßen Gang der Verwaltung verant-
wortlich und regelt die innere Orga-
nisation der Gemeindeverwaltung. 
Der Bürgermeister erledigt in eigener 
Zuständigkeit die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder den Gemeinderat 
übertragenen Aufgaben. Weisungs-
aufgaben erledigt der Bürgermeister 
in eigener Zuständigkeit, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in 
einer Angelegenheit angehört wird, die 
aufgrund einer Anordnung der zustän-
digen Behörde geheim zu halten ist. 

2. Dem Bürgermeister werden folgen-
de Aufgaben zur Erledigung dau-
ernd übertragen, soweit es sich 
nicht um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt oder die Auf-
gabe in den Zuständigkeitsbe-
reich der Ortschaftsräte (§ 13) fällt: 

3. Die Bewirtschaftung der Mittel nach 
dem Haushaltsplan bis zum Be-
trag von 20.000,-- Euro im Einzelfall; 

4. Die Zustimmung zu überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben und 
zur Verwendung von Deckungsreser-
ven bis zu 4.000,-- Euro im Einzelfall; 

5. Die Bewilligung von nicht im Haushalts-
plan einzeln ausgewiesenen Freigie-
bigkeitsleistungen bis zu 500,-- Euro; 

6. Die Stundung von Forderungen im Ein-
zelfall

7. Bis zu drei Monaten in unbeschränkter 
Höhe

8. Bis zu sechs Monaten bis zu einem 
Höchstbetrag von 4.000,-- Euro

9. Den Verzicht auf Ansprüche der Ge-
meinde und Niederschlagung solcher 
Ansprüche, die Führung von Rechts-
streitigkeiten und ein Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder 
die Niederschlagung der Streitwert 
oder Vergleichswert oder bei Verglei-
chen das Zugeständnis der Gemeinde 
im Einzelfall nicht mehr als 4.000,-- Euro 
beträgt;

10. Die Veräußerung und dingliche Be-
lastung, den Erwerb und Tausch von 
Grundeigentum oder grundstücksglei-
chen Rechten, einschließlich der Aus-
übung vertraglicher Vorkaufsrechte im 
Wert bis zu 20.000,-- Euro im Einzelfall;

11. Verträge über die Nutzung von Grund-
stücken und beweglichem Vermögen 
bis zu einem jährlichen Vermietung- 
oder Pachtwert von 4.000,-- Euro im 
Einzelfall;

12. Die Veräußerung von beweglichem Ver-
mögen bis zu 20.000,-- Euro im Einzelfall; 

13. Der Verkauf von Holz und Neben-
nutzungen aus dem Gemeindewald; 

14. Die Bestellung von Bürgern zu ehren-
amtlicher Mitwirkung sowie die Ent-
scheidung darüber, ob ein wichtiger 
Grund für die Ablehnung einer solchen 
ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt; 

15. Die Zuziehung sachkundiger Ein-
wohner und Sachverständiger zu 
den Beratungen einzelner Ange-
legenheiten im Gemeinderat und 
den beratenden Ausschüssen; 

16. Die Beauftragung der Feuerwehr zur 
Hilfeleistung in Notfällen und mit 
Maßnahmen zur Brandverhütung im 
Sinne des § 2 Absatz 2 Feuerwehrgesetz; 

17. Die Ernennung, Einstellung und Ent-
lassung von Gemeindebediensteten 
und sonstigen personalrechtlichen 
Entscheidungen für Beamte bis ein-
schließlich Besoldungsgruppe A 9 und 
Angestellte der vergleichbaren Ver-
gütungsgruppe, Beamtenanwärter, 
Auszubildende, Aushilfsangestellte, 
Aushilfsarbeiter, Praktikanten und an-
dere in Ausbildung stehende Personen 
sowie teilzeitbeschäftigte Arbeiter. Der 
Gemeinderat wird über die Vorgänge 
informiert. Bei allen Leitungsfunktionen 
ist die Entscheidung über die Einstel-
lung dem Gemeinderat vorbehalten.

 
V. Ortsteile 
§ 9  
Benennung der Ortsteile
1. Das Gemeindegebiet besteht aus fol-

genden, räumlich von einander ge-
trennten Ortsteilen:

 1. Neuhausen ob Eck
 2. Schwandorf
 3. Worndorf
2.  Die räumlichen Grenzen der Ortsteile 

nach Absatz 1 sind die Gemarkungen 
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früheren Gemeinden gleichen Na-
mens.

 
VI. Unechte Teilortswahl 
§ 10  
Unechte Teilortswahl
1. Die im § 9 Absatz 1 genannten Orts-

teile bilden je einen Wohnbezirk 
im Sinne von § 27 Absatz 2 Satz 1 
GemO. Die Sitze im Gemeinderat 
sind nach Maßgabe des Absatzes 2 
mit Vertretern dieser Wohnbezirke 
zu besetzen (unechte Teilortswahl). 

2. Für die Anzahl der Gemeinderäte ist die 
nächst niedrigere Gemeindegrößen-
gruppe (14 Gemeinderäte) maßgebend 
(§ 25 Absatz 2 Satz 1 GemO). Die Sitze 
im Gemeinderat werden wie folgt auf 
einzelne Wohnbezirke verteilt:

 
2.1.  Wohnbezirk Neuhausen ob Eck 9 Sitze 
2.2.  Wohnbezirk Schwandorf 3 Sitze 
2.3.  Wohnbezirk Worndorf 2 Sitze 

§ 11  
Einrichtung von Ortschaften 
Die in den Ortsteilen Schwandorf und 
Worndorf eingeführte Ortschaftsverfas-
sung gemäß §§ 67- 72 wird beibehalten. 
In den räumlichen Grenzen der Ortsteile 
Schwandorf und Worndorf ist je eine Ort-
schaft im Sinne des § 68 GemO eingerichtet. 

§ 12  
Bildung und Zusammensetzung der Ort-
schaftsräte
1. In den nach § 11 eingerichteten Ort-

schaften bestehen Ortschaftsräte. 

2. Die Zahl der Ortschaftsräte beträgt:
 
2.1.  in der Ortschaft Schwandorf 7 Mitglieder 
2.2.  in der Ortschaft Worndorf  7 Mitglieder 

§ 13  
Zuständigkeit des Ortschaftsrates
1. Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen An-

gelegenheiten, die die Ortschaft betref-
fen, zu hören und hat ein Vorschlags-
recht in allen Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen.

2. Wichtige Angelegenheiten im Sinne 
des Absatz 1 sind insbesondere:

3. Die Veranschlagung der Haushaltsmit-
tel für die Ortschaft betreffenden An-
gelegenheiten;

4. Die Aufstellung, wesentliche Änderung 
und Aufhebung von Bauleitplänen so-
wie die Durchführung von Bodenord-
nungsmaßnahmen;

5. Die Planung, Errichtung, wesentliche 
Änderung und Aufhebung öffentlicher 
Einrichtungen einschließlich Gemein-
destraßen;

6. Der Erlass, die wesentliche Änderung 
und Aufhebung von Ortsrecht;

7. Die Instandsetzung von Feld- und 
Waldwegen;

8. Verpachtung der Jagdbezirke und der 
Fischereirechte; 

9. Dies gilt nicht für Beschlüsse, die der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen 
oder von ihr zu genehmigen sind, so-

wie für die in § 39 Absatz 2 und § 44 
Absatz 2 GemO genannten Angelegen-
heiten.

 
§ 14  
1. Ortsvorsteher
2. Der Ortsvorsteher ist Ehrenbeamter auf 

Zeit.
3. Der Ortsvorsteher vertritt den Bürger-

meister ständig beim Vollzug der Be-
schlüsse des Ortschaftsrates. 

4. Der Ortsvorsteher ist Vorsitzender des 
Ortschaftsrates 

5. Die Ortsvorsteher unterstehen direkt 
dem Bürgermeister. Ortsvorsteher, die 
nicht Gemeinderäte sind, können an 
den Verhandlungen des Gemeindera-
tes mit beratender Stimme teilnehmen.

 
VII. Schlussbestimmungen  
§ 15  
Inkrafttreten
1. Die Hauptsatzung tritt am Tage nach 

ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die 
bisherige Hauptsatzung außer Kraft.

 
Schlussbemerkung:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung von Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 

Neuhausen ob Eck,  16.03.2021 

gez. Marina Jung 
Bürgermeisterin    

   
  

Nachbarschaftsschulverband Werkrealschule Fridingen a. D. – 
Neuhausen ob Eck, Sitz: Fridingen a.D., Landkreis Tuttlingen 

Bekanntmachung  der Haushaltssatzung des Nachbarschaftsschulverbands GMS Fri-
dingen a. D. – Neuhausen o. E.
 
für das Haushaltsjahr 2021 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. V. m. §§ 13 Abs. 1, 18 
und 19 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und des § 9 Abs. 2 der Verbandssat-
zung hat die Verbandsversammlung am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1.  im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen EUR 
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 252.625 
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 273.825 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -21.200 
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -21.200 

2.   im Finanzhaushalt  mit den folgenden Beträgen 
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 238.200 
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 255.830 
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -17.630 
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 57.700 
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 73.300 
2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit  (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -15.600 
2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -33.230 
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 
2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit  (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 
2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts  (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -33.230 

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR. 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächti-
gungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR. 
  
Fridingen a. D., 16.12.2020 
gez. Stefan Waizenegger, Verbandsvorsitzender    
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Be-
kanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind.   
  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKZ i. V. m. § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsauf-
sichtsbehörde am 18.02.2021 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushalts-
satzung vom 16.12.2020 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.03.2021 bestätigt. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme   

vom Freitag, den 19.03.2021 bis Montag, 29.03.2021   
im Rathaus in 78567 Fridingen a. D., Zimmer 33, während der üblichen Dienststunden öffent-
lich aus.   
  
Fridingen, den 12.03.2021    
gez. 
Stefan Waizenegger 
Verbandsvorsitzender 
 
  
Die Gemeindekasse informiert:  
Aufgrund einer Fortbildung bleibt die Gemeindekasse am Donnerstag, 18. März 2021, geschlos-
sen. Wir bitten, um Beachtung. 
Das Bürgermeisteramt

Wasserzins/Abwassergebühren – Jahresendabrechnung 2020 
Der Wasserzins und Abwassergebühren aus der Jahresendabrechnung 2020 sind zum 22.03.2021 
fällig. Wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, wird der Betrag bei Fälligkeit von 
Ihrem Bankkonto eingezogen. Bei Überweisung an die Gemeindekasse bitten wir um terminge-
rechte Bezahlung. Bitte beachten Sie, dass zu den Abschlagsterminen keine zusätzlichen Beschei-
de mehr zugestellt werden. Die Höhe der Abschläge finden Sie auf Ihrer Jahresendabrechnung.
Bei Fragen melden Sie sich auf unserer Gemeindekasse
Frau Benkler, Tel. 07467 946013

Bitte kontrollieren Sie Ihren Wasserverbrauch regelmäßig! 
Innerhalb von Gebäuden kommt es immer wieder zu Wasserverlusten aufgrund von Defekten 
am Leitungsnetz und den sanitären Einrichtungen. Die Schäden werden meist erst dann be-
merkt, wenn der Wasserzähler am Jahresende für die Abrechnung abgelesen wird oder die Was-
ser- und Abwasserabrechnung einen hohen Verbrauch ausweist. 
Da die Wasserzähler bekanntlich einmal jährlich zum Jahresende abgelesen werden, kann leicht 
ein Wasserverbrauch entstehen, der um einige Kubikmeter höher ist als gewöhnlich. Häufige Ur-
sachen sind zum Beispiel eine defekte Leitung zum Garten-Wasserhahn, eine ständig fließende 
Toilettenspülung oder ein defektes Überdruckventil an der Heizung oder an Boilern. Finanziell 
betrachtet, entsteht dem Anschlussnehmer dadurch unter Umständen ein immenser Schaden. 

Unser Tipp:
Kontrollieren Sie daher regelmäßig, anhand des Zählerstandes des Wasserzählers Ihren laufen-
den Verbrauch. Achten Sie besonders bei der Wasseruhr darauf, dass bei der Zählerkontrolle 
keine Wasserabnahme im Haus erfolgt. Dreht sich das Zählerrädchen, obwohl kein Wasser ent-
nommen wird, ist dies ein Zeichen, dass in der Hausinstallation nach der Wasseruhr ein Defekt 
vorliegen könnte. Eine schnelle Reparatur spart Wasser und schont Ihren Geldbeutel. 
Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit an unsere Gemeindekasse, 
Frau Benkler 07467 946013 wenden. Wir sind gerne für Sie da!  

Die Kehrmaschine kommt  
Wie in den vergangenen Jahren kommt 
auch in diesem Jahr eine große Kehrmaschi-
ne, um den Splitt auf den Straßen und We-
gen in der Gesamtgemeinde zu kehren. Die 
Kehrmaschine kommt am Montag, 29. März 
2021. Bitte parken Sie an diesem Tag, sofern 
möglich, nicht auf der Straße. 
Das Kehren der Gehwege ist  aufgrund der 
Streupflichtsatzung vom 19.12.1989 Aufga-
be der/des Anliegers. 
 
 
Information  
der Forstverwaltung  
Forstpflanzenbestellung 
Forstpflanzen können bei Revierleiter Ha-
rald Müller bis Freitag, den 26.03.2021 be-
stellt werden.
Ihre Bestellung wird gerne telefonisch unter 
nachfolgender Rufnummer 0172/6367618 
oder per E-Mail an h.mueller@landkreis-tutt-
lingen.de entgegengenommen. 
  
 
Information aus der Bücherei 
zum Abholservice 
Liebe Leserinnen und Leser der Gemeinde-
bücherei, liebe Kinder, 
die Bücherei bleibt voraussichtlich bis ein-
schließlich 26.März 2021 geschlossen. 
Ihre entliehenen Medien werden wir selbst-
verständlich für erforderlichen Zeitraum 
selbstständig verlängern. Aktuell sind 
alle Medien bis 6. April 2021 verlängert. 
Wir bieten Ihnen jedoch einen Abholser-
vice für Ihre Wunschmedien  an.

Bitte informieren Sie sich über unser Ange-
bot im Online-Katalog www.bibkat.de/neu-
hausenobeck oder rufen Sie uns an unter 
07467-910020. Auch eine E-Mail ist möglich 
unter buecherei@neuhausen-ob-eck.de. 
Wenn Sie sich einen Überblick in unserem 
Online-Katalog verschaffen möchten, so 
ist dies auch ohne Anmeldung möglich. 
Die Medien werden von uns jeweils am 
Dienstag, 16.3.2021 und Dienstag, 23.3.2021 
ab 15 Uhr verbucht, in Taschen verpackt und 
Ihnen zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr im 
Flur vor der Bücherei in der Stockacher Str. 9 
zur Abholung bereitgestellt. 

Eine Rückgabe Ihrer entliehenen Medien 
ist auf einem Rückgabetisch möglich. 
Sollte die Schließung weiterhin notwendig 
sein, werden wir diesen Service auch noch 
länger anbieten.
Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen 
nicht zur Bücherei kommen können, melden 
Sie sich bitte bei uns, wir bringen Ihnen dann 
Ihre Medien weiterhin gerne nach Hause. 
Bitte beachten Sie, dass die im Kalender an-
gezeigte Öffnung an diesen Dienstagen nur 
der Verbuchung dient und kein Publikums-
verkehr zugelassen ist. Bitte achten Sie die 
auf die derzeit geltenden Kontaktbeschrän-
kungen und bleiben Sie gesund! 

Ihr Team der 
Gemeindebücherei Neuhausen ob Eck 
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Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Eckstein-Kirchen-
gemeinde Neuhausen ob Eck 
und Emmingen-Liptingen
Stockacher Straße 2 
78579 Neuhausen ob Eck 
Website: 
www.eckstein-kirchengemeinde.de 
Pfarramt: 
Pfarrerin Stefanie Zerfaß 
Telefon: 07467/789 
Mail: Stefanie.Zerfass@elkw.de 
Sekretariat: 
Frau Juliane Sauter-Manz 
Dienstag und Freitag 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
Telefon: 07467/385 
Mail: Juliane.Sauter-Manz@elkw.de 
Kirchenpflege: 
Frau Beate Lang 
Montag und Donnerstag 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
Telefon: 07467/385 
Mail: 
kirchenpflege-neuhausenoe@t-online.de 

Aufgrund der momentanen Situation ist das 
Gemeindebüro nicht ständig besetzt. Bit-
te achten Sie bei Ihrem Besuch darauf, die 
nötigen Abstandsregeln und Hygienemaß-
nahmen einzuhalten. Auf das Tragen eines 
Mundschutzes wird hingewiesen. 

Samstag, 20.03.2021 
17.00 Uhr Jugendgottesdienst für die 
Neuhausener Konfirmandinnen und Kon-
firmanden des Jahrgangs 2019/2020  in 
der Gervasiuskirche   in Neuhausen ob Eck 
(Pfarrerin Stefanie Zerfaß) 

Sonntag, 21.03.2021 – Judika
09.30 Uhr Gottesdienst  in der Gervasius-
kirche in Neuhausen ob Eck (Pfarrerin Stefa-
nie Zerfaß)
11.00 Uhr  Gottesdienst  in der Friedenskir-
che in Emmingen-LIptingen (Pfarrerin Stefa-
nie Zerfaß) 

Für den Gottesdienst müssen die derzeit ge-
botenen Vorsichtsmaßnahmen und Vorga-
ben eingehalten werden. Besucher werden 
gebeten, im Umkreis von 50 m zur Kirche 
sowie während des gesamten Gottesdiens-
tes als Mund-Nasen-Bedeckung eine medi-
zinische Maske (OP-Maske, FFP2 oder KN95) 
zu tragen, wie sie die Corona-Verordnung 
aktuell vorgibt. 

Außerdem weisen wir gemäß Paragraf 17 
des Kirchengesetzes über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DSG-EKD) darauf hin, dass die Kirchenge-
meinde auf Grundlage Ihrer Anmeldung 
zu diesem Gottesdienst Ihre Kontaktdaten 
festhält, um sie im Fall der Infektion eines/r 
Gottesdienstbesuchers/in mit Covid-19 an 
das zuständige Gesundheitsamt weiterzu-

geben. Ihre Daten werden zu keinem an-
deren Zweck verarbeitet und vier Wochen 
nach dem Gottesdienst gelöscht. 

Hinweis zum Gottesdienst zur Amtsein-
setzung von Pfarrerin Stefanie Zerfaß 
vom 28. Februar 
Dieser Gottesdienst wurde digital aufge-
zeichnet und kann auf der Internetseite 
der Ecksteinkirchengemeinde (www.eck-
stein-kirchengemeinde.de) angeschaut und 
mitgefeiert werden. Dazu herzliche Einla-
dung. Desweiteren ist ein Vorstellungsfilm 
von Pfarrerin Stefanie Zerfaß auf der Inter-
netseite, so dass Sie Frau Zerfaß auf diese 
Weise kennenlernen können. 
  

Katholische Kirchengemeinde 
St. Maria Magdalena in Mühl-
heim/Donau mit St. Michael in 
Neuhausen ob Eck und  
St. Nikolaus in Stetten/Donau 
Freitag, 19.03.2021 
Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria 
Hochfest 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
Samstag, 20.03.2021 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Michael 
Sonntag, 21.03.2021  
5. Fastensonntag – Misereor-Fastenkollekte 
08.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria 
Magdalena 
10.00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommuni-
onfeier in St. Nikolaus 
15.00 Uhr Kreuzwegandacht in St. Maria 
Magdalena (bitte eigenes Gotteslob mit-
bringen) 
18.00 Uhr Kreuzwegandacht in St. Nikolaus 
(bitte eigenes Gotteslob mitbringen) 
Dienstag, 23.03.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria 
Magdalena 
Mittwoch, 24.03.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
Donnerstag, 25.03.2021 
15.00 - 17.00 Uhr Beichtgelegenheit im 
Pfarrhaus Mühlheim 
Freitag, 26.03.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
Sonntag, 28.03.2021  
Palmsonntag – Kollekte für das Heilige Land 
08.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
10.00 Uhr Wortgottesdienst in St. Michael 
10.15 Uhr !! Eucharistiefeier in St. Maria 
Magdalena 

Gottesdienstordnung für die anderen 
Kirchengemeinden in der SE Donau-Heu-
berg: 
Samstag, 20.03.2021
18.30 Uhr Irndorf 
Sonntag, 21.03.2021 
08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Fridingen 
10.00 Uhr Renquishausen 
17.00 Uhr Fridingen: Kreuzwegandacht  

Dienstag, 23.03.2021 
18.30 Uhr Fridingen 
Mittwoch, 24.03.2021 
18.30 Uhr Irndorf 
Donnerstag, 25.03.2021 
18.30 Uhr Kolbingen 
18.30 Uhr Renquishausen 
Samstag, 27.03.2021 
18.00 Uhr !! Irndorf 
18.00 Uhr !! Kolbingen 
Sonntag, 28.03.2021 
08.30 Uhr Renquishausen 
10.15 Uhr Fridingen 
17.00 Uhr Irndorf: Kreuzwegandacht 

Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern:
Von Dienstag, 16.03.2021 bis Samstag, 
20.03.2021: Pfarrer Klose, Pfarramt Fridin-
gen, Tel. 07463/430
Von Dienstag, 23.03.2021 bis Samstag, 
27.03.2021: Diakon Reiser,  Pfarramt Kolb-
ingen, Tel. 07463/1581 oder Handy 
0170 5690 1324 

Verpflichtendes Tragen eines medizini-
schen Mund-Nasen-Schutzes in den Got-
tesdiensten
Neben den bisher schon geltenden Maß-
nahmen zur Feier von Präsenzgottesdiens-
ten tritt nun die Pflicht ein, dass alle Perso-
nen im Gottesdienst einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz  tragen müssen. Als 
„medizinische Maske“ gelten sogenannte 
OP-Masken (Einwegmasken) oder auch Mas-
ken der Standards KN95/N95 oder FFP2. 

Beichtgelegenheit für die gesamte SE Do-
nau-Heuberg
Pfarrer Joseph bietet am Donnerstag, 
25. März 2021 von 15.00 bis 17.00 
Uhr im Pfarrhaus Mühlheim eine Beicht-
gelegenheit für die gesamte SE an. 
Sie können sich gerne telefonisch im Pfarr-
büro Mühlheim, Tel. 07463/354 anmelden, 
um Wartezeiten zu vermeiden. 

Misereor-Fastenaktion 2021

Es geht anders! Eine andere Welt ist möglich 
und es liegt in unserer Hand, diese zu ge-
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stalten. Mit der Fastenaktion 2021 möchte 
MISEREOR uns zu spürbaren Schritten der 
Veränderung anregen und uns Geschichten 
von den Wegen des Wandels in Bolivien er-
zählen. Sie können den Wandel unterstüt-
zen mit Ihrer Spende am Misereor-Sonntag 
oder per Überweisung: 
Misereor-Spendenkonto: Pax-Bank
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC: GENODED1PAX 
  
Gottesdienste zuhause: Palmsonn-
tag-Gründonnerstag-Karfreitag-Oster-
nacht und Ostern für das häusliche Gebet
Für das Gebet zuhause allein oder in der Fa-
milie werden wieder „Gottesdienstvorlagen“ 
zur Verfügung gestellt. Insbesondere wer-
den der Palmsonntag, der Gründonnerstag, 
der Karfreitag sowie die Osternacht und Os-
tern selbst für die Feier zuhause allein oder 
im Kreis der Familie in den Blick genommen. 
Die „Gottesdienstvorlagen“ finden Sie auf 
unserer Homepage www.se-donau-heu-
berg.de sowie in kleinerer Stückzahl in un-
seren Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt. 
Auf der Homepage oder in der Auslage finden 
Sie:
Gottesdienste für Menschen, die alleine 
leben
Gottesdienste für die Familie
Gottesdienste speziell für Familien mit 
Kindern
Predigten
Österlichen Speisesegen für daheim 
Wenn Sie sich im Blick auf den Gottesdienst-
besuch unsicher sind, sich in Quarantäne 
befinden o.ä. und dennoch gerne Gottes-
dienst zuhause feiern wollen, nehmen Sie 
dieses Angebot gerne wahr. 
Verehrte großzügige Spenderinnen und 
Spender aus Mühlheim, Fridingen, Stet-
ten und Kolbingen. 
Voller Freude und Dankbarkeit darf ich Sie 
darüber informieren, dass das lang ersehnte 
Hostien-backeisen mit zwei Hostienstanzen 
am 22. Februar endlich in meiner Heimatdi-
özese Fort Portal in Uganda angekommen 
sind. Die Lieferung hat so lange gedauert, 
da die Firma Schreibmayr warten musste, 
bis genügend Transport-Kilos zusammen 
gekommen sind, da die Lieferung sonst zu 
teuer gewesen wäre. Doch das Wichtigste 
ist, dass die Ware nun gut angekommen ist. 
Mein Bischof und die ganze Diözese sind 
Ihnen unendlich dankbar. Über 5 Jahre lang 
musste die Diözese ihre Hostien in der meh-
rere Stunden entfernten Hauptstadt Kampa-
la nach Fort Portal transportieren. Bald nun 
können die Hostien in der Diözese selber 
gebacken werden. Darum bedanke ich mich 
bei Ihnen, liebe Familie Deufel, als Initiator 
dieser Spenden-Idee und bei Ihnen, verehr-
te Spenderinnen und Spendern, im Namen 
meiner Heimatdiözese Fort Portal. Auch 
persönlich ist es mir ein Anliegen, mich bei 
den vielen Spenderinnen  und Spendern 
ganz herzlich für ihre Großzügigkeit und 
Nächstenliebe zu bedanken. Möge Gott es 
tausend Mal vergelten und Sie alle reichlich 
segnen. Insbesondere möge er dem lieben 
Egon Deufel den ewigen Lohn in seinem 
Reich schenken. 
Ihr dankbarer
Pfr. Joseph Mujuni 

 
Mein Bischof beim Empfang der Ware. 
  
Backstage - 
Ökumenischer Jugendkreuzweg 2021 
Liebe Jugendliche, 
der Ökumenische Kreuzweg der Jugend 
schaut mit Backstage hinter die Kulissen 
der Passionsfestspiele in Oberammergau. 
Diese sind im Rahmen einer Pest-Pan-
demie entstanden und wollen mit ihrer 
Aufführung alle 10 Jahre die Menschen 
bewegen: „Und alle, die zu diesem Schau-
spiel herbeigeströmt waren und sahen, 
was sich ereignet hatte, schlugen sich 
an die Brust und gingen weg.“ (LK23,48) 
Backstage möchte helfen, die eigene Hal-
tung gegenüber Leiden, Tod und Aufer-
stehung Jesu Christi zu überdenken und 
zu finden. Die meisten Fotos auf den Pla-
katen stammen von Sebastian Schulte. 
Er kommt aus Oberammergau und hät-
te letztes Jahr einen Diener des Kaiphas 
gespielt. Er hat die dortigen Proben mit 
seiner Kamera festgehalten und dabei 
die besondere Atmosphäre eingefangen. 
Der Kreuzweg ist so konzipiert, dass er co-
ronakonform von jedem in Eigenregie erlebt 
werden kann. Ihr müsst nur euer Smartpho-
ne und eventuell Kopfhörer mitbringen. 
An jeder der insgesamt 7 Stationen findet 
ihr einen QR-Code. Scannt ihn ab und hört 
euch den jeweiligen Text an. Versucht über 
die Gedanken der Schauspieler und der Re-
gie, euer eigenes Handeln in verschiedenen 
Situation zu überdenken und zu hinterfra-
gen. Haltet im Gebet oder bei den Liedern 
kurz inne. Wie ist eure Einstellung zu den 
verschiedenen Themen und auch euer Ver-
hältnis zu Jesus Christus und Gott? 

Wir laden Euch herzlich ein, zusammen 
mit Freunden oder der Familie diesen 
Weg zu gehen!  Die einzelnen Stationen 
sind rund um die Kirche St. Nikolaus in 
Stetten vom 28. März bis zum 11. April 
2021 frei zugänglich für Euch aufgebaut. 
Herzliche Grüße vom Organisationsteam 
der Ministranten St. Nikolaus/Stetten 

SANDacht am Montag  22. März 2021 um 
19.30  Uhr in St. Stephanus, Renquishau-
sen 

Herzliche Einladung zu einer kleinen An-
dacht in der Fastenzeit. 
Im Rahmen des Weltgebetstag wurde die 
Kunst des Sandmalens vorgestellt. Es ist 
eine Kunst, die die Achtsamkeit fördert und 
als meditatives Tun uns näher zu Gott führt. 
Aufwendige und farbenfrohe Sandbilder 
werden auch im Buddhismus entworfen, 
um nach ihrer Fertigstellung gleich wieder 
verworfen zu werden. Es geht allein um die 
Gedanken und das Gebet. Das Sandmalen 
hilft zur Konzentration und Aufmerksam-
keit. In einfachster Form lade ich ein, dass 
auch wir Gedanken, Gebet und Sandma-
lerei miteinander verbinden und so eine 
kleine Fastenübung miteinander gestalten. 
Ich freue mich auf rege Teilnahme. 
Bitte Gotteslob mitbringen.
Jutta Krause   
  
Gottesdienste am Palmsonntag Weihe 
und Segnung von Palmen und 
Palmzweigen 
Palmen und Palmzweige sind Zeichen des 
Königtums Jesu Christi und zugleich Hoff-
nungszeichen und Symbol des Lebens. Lei-
der sind in den Vorabendmessen und den 
Messen zum Palmsonntag auch dieses Jahr 
noch keine Palmprozessionen möglich. Je-
doch können im Gegensatz zum letzten Jahr 
Gottesdienste gefeiert werden. Freuen wir 
uns darüber. Auch die Weihe und Segnung 
von Palmen und Palmzweigen ist mög-
lich! Welche Möglichkeiten gibt es? 
1. Sie besuchen eine Palmsonntagsmesse 
und bringen Ihren Palmen/ Palmzweig 
zum Gottesdienst mit.  Legen Sie Ihren 
Palmen vor den Altar. Die Palmen werden 
geweiht und gesegnet. Nach dem Gottes-
dienst können Sie ihn dann wieder mit nach 
Hause nehmen. 
2. Sie können keinen Gottesdienst am 
Palmsonntag besuchen. Bringen Sie Ih-
ren Palmen (am besten mit kleinem Na-
mensschildchen versehen) kurz vorher 
in die Kirche und legen ihn vor dem Altar 
ab. Die Palmen werden geweiht und geseg-
net. Nach dem Gottesdienst können Sie ihn 
dann im Laufe des Tages wieder mit nach 
Hause nehmen. 
3. Sie können keinen Gottesdienst besu-
chen und/oder keinen eigenen Palmen 
binden. In jeder Gemeinde wird ein kleines 
Kontingent an Palmen bereitgestellt. Diese 
werden in den Gottesdiensten auch geseg-
net und geweiht und können nach dem 
Gottesdienst oder im Laufe des Tages mitge-
nommen werden (nur solange Vorrat reicht). 
Die Palmsonntagsgottesdienste sind: 
Samstag, 27.03. um 18.00 Uhr in Irndorf 
und Kolbingen
Sonntag, 28.03. um 8.30 Uhr in Stetten 
und Renquishausen (hier wird für die Pal-
men von der Gemeinde ein kleines Opfer-
kässchen für das Schulprojekt von Pfarrer 
Bona aufgestellt).
Sonntag, 28.03.  um 10.15 Uhr in Mühl-
heim und Fridingen, sowie um 10.00 Uhr 
(Wogo)  inNeuhausen 
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung 
zum Palmsonntag-Gottesdienst notwen-
dig ist. Pfarramt Mühlheim Tel. 07463/ 354 
oder Email: 
stmariamagdalena.muehlheim@drs.de 
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Brief von Pfarrer Bona aus Ghana an die 
SE Donau-Heuberg 
Pfarrer Bona hat einen Brief an die SE Do-
nau-Heuberg geschickt, in dem er über sein 
Schulprojekt und seinen jetzigen Arbeitsort 
berichtet. Den Brief finden Sie auf unserer 
Homepage www.se-donau-heuberg.de 
und er hängt am Schriftenstand in unseren 
Kirchen aus. Einige Ausfertigungen liegen 
in den Schriftenständen bereit und dürfen 
gerne mitgenommen werden. 

Aktion Osternest 2021 - Der Corona Virus 
sorgt in Ghana für große Hilfslosigkeit 
Die „Aktion Osternest“, soll die Corona 
Pandemie wie auch im letzten Jahr un-
terstützen. Die Zustände haben sich ver-
schlimmert. Die Zahl der Infizierten und die 
Preise für Hygieneartikel und Lebensmittel 
steigen immer weiter an, sodass sich eini-
ge Familien bis zur nächsten Ernteperiode 
nur das Nötigste leisten können. Da die 
Hygienestandards in Ghana sehr gering ge-
halten werden, bitten wir euch, der Schule 
und den Familien dort zu helfen. Bitte helft 
mit der „Aktion Osternest“, dass sich auch 
die armen Menschen in Ghana vor dem 
Virus besser schützen können.  
Folgende Hygieneartikel wie Seife, Hand-
schuhe, Masken (Stoff-, sowie auch Einweg-, 
und FFP2 Masken), Desinfektionsmittel, etc. 
können bei Anja Kloos, Angerstrasse 10, 
78603 Renquishausen, bis zum 10.04.2021 
in eine Kiste neben der Haustüre gelegt 
werden. Vielen herzlichen Dank für Euer En-
gagement und Eure Hilfe
Team Schulprojekt Pfarrer Bona 

„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die 
kirche“ März und April 2021
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarz-
wald-Baar 102.0 Schramberg 103.7
Oberndorf 104.6 Tuttlingen 107.6 und im 
Kabel App, Internetradio und Infos:  
www.antenne1-neckarburg.de 
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen 
News begleiten Sie die Kirchen der Region 
durch den Tag: „Moment mal“ 
Einen Moment zum Nachdenken und Auf-
tanken täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr
„Typisch himmlisch - Kirche am Sonntag
morgen“  mit interessanten Gästen, News 
und frischer Musik - sonn- und feiertags
21.03. „Momente der Begegnung werden 
zur Erinnerung – die Sargmanufaktur Braun 
Spaichingen“
28.03. „Die Karwoche 2021 in einer bewe-
genden Zeit mit Pfarrer Christoph Gruber 
aus Empfingen“
02.04. „Leben im Sterben - im Gespräch mit 
Prof. Dr. Knud Eike Buchmann“
04.04. „Osterfreude-Osterhoffnung mit 
Schuldekanin Amrei Steinfort“
05.04. „Osterblühen - eine Entdeckungsreise 
mit Dipl. Forstwirtin Judith Engst“
11.04. „Hauptlicht - den Augenblick ins Bild 
gesetzt mit dem Grafik-Designer Alexander 
Frick“
18.04. „Gemeinschaft die trägt - der Christus-
bund in der Region“
25.04. „Liv-Neuanfang mit Hindernissen mit 
der Trossinger Autorin Elisabeth Büchle“
Hans-Peter Mattes, Kirchlicher Rundfunkbe-
auftragter 

Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau 
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do. von 08.30 - 
11.30 Uhr, am Do. von 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.
Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: Tel. 
07463/1232 oder 07463/57798 

 

Aus den
Schulen

Gemeinschaftsschule  
Fridingen/Neuhausen
Die Grund- und Gemeinschaftsschule 
Obere Donau erhält 41 Notebooks 
Mit den Notebooks sollen die Schülerinnen 
und Schüler ausgestattet werden, die zu 
Hause für den Fernunterricht nicht die not-
wendige technische Ausrüstung zur Verfü-
gung haben. 
Bereits im Februar erfolgte die Auslieferung 
der Geräte, die im Rahmen des Sofortaus-
stattungsprogramms des Landes über einen 
IT-Dienstleister aus Sigmaringen bestellt 
wurden. Die Erstinbetriebnahme, die ein 
Team von Lehrern übernahm, ist seit letzter 
Woche abgeschlossen, sodass die ersten 
Geräte bereits an Schülerinnen und Schüler 
leihweise übergeben werden konnten. 
„Wir konnten als Schule wählen zwischen 
Tablet, Notebook oder Convertibles.“, so der 
stellvertretende Schulleiter Christian Traub. 
„Wichtig ist es, dass die Geräte später in das 
Netzwerk der Schulen eingebunden wer-
den können, aber aktuell den Anforderun-
gen an den Fernunterricht gerecht werden. 
Deshalb entschieden wir uns für klassische 
Notebooks als Leihgeräte.“ 
Welche Schüler ein Leihgerät erhalten, ent-
scheidet die Schule aufgrund der erhobe-
nen Bedarfsermittlung. Zur Überbrückung 
verlieh die Schule bereits seit Dezember 
2020 Tablets aus dem schuleigenen Bestand. 
  
 

Kultur-
Nachrichten

Naturpark in der 
Kiste  
-  Die etwas andere Koch-
box. Samstag, 3. April (Be-
stellung bis 30.03.) 

Osterzeit ist Lämmerzeit! Unsere Natur-
park-Wirte bringen mit ihren Menüs ein 
Stückchen Naturpark zu uns nach Hause 
und das Lamm von der Wacholderheide 
auf unsere Teller. Wir genießen wie in der 
Gaststube und erleben die Vielfalt der regi-
onalen, saisonalen Küche. Mit nur wenigen 
Handgriffen kann das gelingsichere Menü 
unkompliziert selbst fertiggestellt werden. 
Die Naturpark-Kisten unter dem Thema „Os-
terlamm“ können bis zum 30. März beim 

Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@na-
zoberedonau.de bestellt und am 3. April bei 
ausgewählten Naturpark-Wirten abgeholt 
werden. Mehr Infos zu den Wirten und ihren 
Menüs gibt es unter: www.naturpark-obe-
re-donau.de/aktuelles/naturpark-in-der-kis-
te. Preise: Menü klassisch: 25 €, Menü vege-
tarisch: 15 € (per Vorkasse). 
   
 
Es wird wieder bunt -  
Das Leberblümchen 

Als eine der ersten Blumen erscheint es nach 
dem Winter wieder in unseren Wäldern – das 
Leberblümchen. Und nicht nur das: mit den 
zart bis kräftig violett-blau gefärbten Blüten 
ist es besonders schön anzusehen. Vor al-
lem, da es so früh im Jahr für farbenpräch-
tige Abwechslung auf dem sonst oft noch 
sehr kargen, braunen Waldboden sorgt. 
Sowohl der deutsche Name „Leberblüm-
chen“ als auch die wissenschaftliche Be-
zeichnung „Hepatica nobilis“ leiten sich von 
der Form der Blätter ab. Diese sind dreilap-
pig, glänzen oberseits lederartig und erin-
nern mit der Form der Lappen ein wenig an 
die menschliche Leber. Die Blätter sind zu 
Beginn der Blüte allerdings noch gar nicht 
sichtbar. Sie erscheinen erst nach oder mit 
dem Ende der Blüte, können dann aber so-
gar den Winter überdauern. Ein einzelnes 
Leberblümchen blüht nur für einen Zeit-
raum von knapp über einer Woche. Da die 
Leberblümchen aber nie alle gleichzeitig zur 
Blüte kommen, sondern erst nach und nach 
erscheinen, lassen sie sich für einige Wo-
chen im und um das Donautal beobachten. 
Allerdings sollte man dafür vorzugsweise 
bei gutem Wetter unterwegs sein. Denn bei 
Regen schließen sich die Blüten, genau wie 
am Abend. 
Die Blüte ist nicht bei allen Leberblümchen 
exakt gleich aufgebaut, aber trotzdem fast 
unverwechselbar. Die Zahl der violetten 
Blütenblätter ist unterschiedlich und variiert 
zwischen 5 und 10 Stück. Die Staubblätter in 
der Mitte der Blüte sind weiß und zahlreich. 
Interessant ist, dass sich die Blütenblätter 
im Laufe der doch recht kurzen Blütezeit 
stark vergrößern und sich dabei ihre Länge 
fast verdoppelt. Damit wird die Blüte für In-
sekten immer attraktiver. Zwar finden diese 
hier keinen Nektar, aber dafür Pollen. Leber-
blümchen werden aus diesem Grund gerne 
von Bienen, Schmetterlingen, Schwebflie-
gen und Käfern aufgesucht. Auch nach der 
Blüte sind Leberblümchen für Insekten in-
teressant, dann aber vor allem für Ameisen. 
An den Samen der Leberblümchen befindet 
sich ein fleischiges Anhängsel, das Fett und 
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Zucker enthält und von Ameisen sehr gerne 
als Nahrung aufgenommen wird. Diese tra-
gen so zur Ausbreitung der Blümchen bei. 
Das Leberblümchen gehört zu den Hahnen-
fußgewächsen. Es ist zumindest in frischer 
Form schwach giftig und kann bei Kontakt 
mit der Haut reizend wirken. Aufgrund der 
namensgebenden Ähnlichkeit der Blätter 
mit der Leber wurde es in der frühen Heil-
kunde in getrockneter Form zur Behandlung 
von Leberleiden eingesetzt. Auch bei Bron-
chitis kam es zur Anwendung. 
Leberblümchen stehen unter Naturschutz. 
Sie sind in der Bundesartenschutzverord-
nung als „besonders geschützt“ aufgenom-
men und dürfen laut Bundesnaturschutz-
gesetz nicht aus der Natur entnommen 
werden. Daher erfreuen wir uns der herr-
lichen Blütenpracht am besten bei einem 
Spaziergang in der frühlingshaften Natur. 
Im Donautal lassen sich die Leberblümchen 
vielerorts an den Waldhängen beobachten. 
Leberblümchen bevorzugen kalkhaltige, 
lockere Lehmböden und sind eine Charak-
terart unserer Laubwälder, vor allem der 
Kalkbuchenwälder. Oft findet man Leber-
blümchen gemeinsam mit Busch-Windrö-
schen, Seidelbast, früh blühenden Veilchen 
und Stinkender Nieswurz, mit denen sie ein 
wunderschönes Waldbild zaubern. 
  
  

„Äbbes goht emmer“ 
Virtuelle Einblicke und Le-
benszeichen der EhrenGast-
häuser mit Dietlinde Elssässer 
Die Gasthäuser und Restaurants müssen 
leider weiterhin zu bleiben. Was kann man 
tun, wenn man immer noch nicht einkeh-
ren kann? Klar, immer mal Essen bestellen, 
abholen und zuhause genießen. Jetzt gibt 
es aber auch ein paar Lebenszeichen aus 
einigen unserer „EhrenGastHäuser“ im Do-
naubergland. Die Schauspielerin Dietlinde 
Ellssässer, bekannt aus den „Drei vom Doh-
lengässle“ und aus dem Theater Lindenhof 
in Melchingen, ist seit einigen Wochen im 
Raum Tübingen unterwegs mit der Idee 
„Äbbes goht emmer“, um mal den Vorhang 
in kleineren Geschäften und Wirtschaften zu 
öffnen. Nun ist sie auf Initiative der Donau-
bergland GmbH derzeit auch mit einer Fo-
tografin in einigen Gasthäusern der Region 
unterwegs und macht auf ihrer besonderen 
„Theater-Tour“ den mobilen Vorhang auf 
für ein paar Botschaften aus den Häusern 
– natürlich nur online. Mit der Aktion sollen 
sowohl die heimische Gastronomie im Rah-
men der „EhrenGastHaus“-Aktion als auch 
die freischaffende schwäbische Künstlerin 
selbst in dieser nach wie vor sehr schwieri-
gen Zeit unterstützt werden – Gastronomie 
und Kultur. 
Die Videos werden in regelmäßigen Ab-
ständen auf den verschiedenen Kanälen 
(vor allem in Facebook und YouTube) der 
Gasthäuser und sowie der Internetseite des 
Donauberglandes veröffenticht. Das Donau-

bergland präsentiert regelmäßig aktuelle 
Infos, Tipps und Fotos im Internet, nicht nur 
auf der Internetseite www.donaubergland.
de, sondern auch in den sozialen Medien auf 
Facebook unter www.facebook.com/donau-
bergland und auf Instagram 
www.instagram.com/visitdonaubergland.

Gastronomen bieten weiterhin Abhol- 
und Lieferservice 
Eine Reihe von Gastronomen in der Re-
gion kocht regelmäßig für Sie weiter und 
bietet - je nach Lage und Betrieb - Spei-
sen zum Abholen oder auch mit Liefer-
service an. Manche bieten dies fast täg-
lich an, manche ausschließlich an den 
Wochenenden. Da gibt es zum Teil origi-
nelle Angebote. Und einige bieten schon 
Bestellmöglichkeiten für „Ostern daheim“. 
Eine Liste der Donaubergland-Partnerbe-
triebe, die dieses Angebot bereithalten, fin-
det sich auch auf der Donaubergland-Inter-
netseite unter 
www.donaubergland.de/gastgeber. 
    
 

Handwerkskammer Konstanz 
organisiert Schnelltests für 
Mitgliedsbetriebe 
Das Land Baden-Württemberg stellt Unter-
nehmen mit Grenzpendlern in den Grenz-
gebieten zu Frankreich, der Schweiz, Ös-
terreich und Liechtenstein ein zusätzliches 
Schnelltest-Angebot zur Verfügung. Noch 
sind diese Tests zwar keine Pflicht. Das könn-
te sich aber schnell ändern, sobald eine an-
grenzende Region in den Nachbarländern 
zum Hochrisikogebiet erklärt werden sollte. 
„Die Nachfrage nach weiteren Testmöglich-
keiten könnte dann ganz schnell steigen. 
Wir sind froh, dass wir in diesem Fall durch 
das zusätzliche Testkontingent für unsere 
Betriebe helfen können, einen reibungslo-
sen Grenzverkehr aufrechtzuerhalten“, er-
klärt Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Konstanz. Jedes 
Unternehmen habe pro Grenzpendler An-
spruch auf zwei Gratis-Tests pro Woche für 
einen Zeitraum von insgesamt drei Wochen.

Testung in Apotheken möglich 
Die vom Land zur Verfügung gestellten 
PoC-Antigen-Schnelltests erforderten aller-
dings medizinische Grundkenntnisse und 
könnten von Laien nicht ohne Weiteres ein-
gesetzt werden, so Hiltner. Daher hat die 
Handwerkskammer Konstanz beschlossen, 
den Betrieben die Gratis-Tests nicht einfach 
nur zur Abholung bereitzustellen, sondern 
zusätzlich dafür zu sorgen, dass sich die 
grenzüberschreitend tätigen Beschäftigten 
von Mitgliedsbetrieben auch fachmännisch 
und sicher testen lassen können. „Wir arbei-
ten mit verschiedenen Apotheken zusam-
men, denen wir Teile des Testkontingents 

zur Verfügung gestellt haben und die die 
Testung dann durchführen“, so Hiltner. Die 
Kooperationspartner sind auf der Web-
site der Handwerkskammer unter www.
hwk-konstanz.de/corona-schnelltest aufge-
listet. Als Nachweis müssen die Handwerker 
lediglich die Handwerks- bzw. Gewerbekar-
te des Betriebes vorzeigen.

Geschultes Personal bei Selbstabholung 
notwendig 
Betriebe können sich die Schnelltestkits 
nach Terminvereinbarung auch direkt bei 
einer der handwerklichen Bildungsstätten 
in Waldshut, Singen, Rottweil und Tuttlin-
gen oder direkt bei der Handwerkskammer 
Konstanz abholen. Voraussetzung für die 
Anwendung der Tests ist aber, dass sie über 
medizinisch geschultes Personal verfügen. 
Die notwendigen Kenntnisse können durch 
einen Sachkundenachweis belegt werden. 
Die Handwerkskammern bieten daher digi-
tale Sachkunde-Schulungen mit Zertifikat in 
diesem Bereich an. Informationen und Ter-
mine finden interessierte Unternehmen un-
ter www.hwk-konstanz.de/corona-schnell-
test. 
Dort sind auch alle weiteren Informatio-
nen zum Ablauf und den Konditionen der 
Schnelltestaktion der Handwerkskammer 
Konstanz zu finden. Die Tests sind ab Diens-
tag bei den angegebenen Stellen erhältlich. 
Hintergrund: Hintergrund der Schnelltest-
aktion ist ein am 10. März unterzeichnetes 
„Memorandum of Understanding“. Darin 
einigen sich die Partner über die Testung 
von Berufspendlern in baden-württem-
bergischen Betrieben. Partner der Aktion 
sind die Landesregierung Baden-Würt-
temberg, der Baden-Württembergische In-
dustrie- und Handelskammertag e. V., der 
Baden-Württembergische Handwerkstag 
e. V., Südwestmetall, die grenznahen Indus-
trie- und Handelskammern Bodensee-Ober-
schwaben, Hochrhein-Bodensee, Karlsruhe, 
Schwarzwald-Baar-Heuberg und Südlicher 
Oberrhein sowie die Handwerkskammern 
Freiburg, Karlsruhe, Konstanz und Ulm. Das 
Memorandum ist im Wortlaut unter www.
hwk-konstanz.de/corona-schnelltest zu fin-
den.  
 
 
Kleine Hände, große Zukunft 
Jetzt mitmachen beim Kita-Wettbewerb 
des Handwerks 
„Kleine Hände, große Zukunft“: Unter die-
sem Motto findet wieder der bundesweite 
Wettbewerb des Handwerks für Kita-Kinder 
statt, der in diesem Jahr in seine 8. Runde 
geht. 

Die Idee: Kita-Kinder im Alter zwischen 3 
und 6 Jahren besuchen mit ihren Erziehe-
rinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in 
ihrer Region und lernen dabei die faszinie-
rende Vielfalt des Handwerks kennen – von 
A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer. 
Aufgrund der aktuell schwierigen Lage ist 
natürlich auch ein virtueller Besuch des Un-
ternehmens, zum Beispiel via Online-Kon-
ferenz-Tools, möglich. Anschließend stellen 
die Kinder gemeinsam ein Riesenposter her, 

Interessantes
und Wissenswertes
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auf dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke 
kreativ ausgestalten – mit allen Materialien, 
die sie bei „ihrem“ Handwerker kennenge-
lernt haben.   
Bis zum 18. Juni 2021 können die Kita-Grup-
pen ihr Poster zusammen mit einer kurzen 
Beschreibung einreichen. Eine Expertenjury 
mit Vertretern aus Handwerk und Frühpä-
dagogik beurteilt die Arbeiten der Kinder. 
Den Landessiegern winkt ein Preisgeld von 
je 500 Euro, z.B. für ein Kita-Fest oder einen 
Projekttag zum Thema Handwerk. 
„Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, 
Kinder für unsere Handwerksberufe zu be-
geistern. Diese Aktion vermittelt schon den 
Kleinsten, unseren potenziellen Handwer-
kern von morgen, ein positives Bild unseres 
Berufsstands“, sagt Werner Rottler, Präsident 
der Handwerkskammer Konstanz. „Wir freu-
en uns auf viele tolle Poster und drücken 
allen teilnehmenden Kitas fest die Daumen.“ 
Erzieherinnen und Erzieher können die 
Wettbewerbspakete online unter www.
amh-online.de/bestellung-wettbewerb-
spaket kostenlos anfordern. „Kleine Hände, 
große Zukunft“ ist eine Initiative der Aktion 
Modernes Handwerk e. V. (AMH) und wird 
von Handwerkskammern, Kreishandwerker-
schaften und Innungen bundesweit durch-
geführt. 
  

Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ 
findet der bundesweite Kita-Wettbewerb des Hand-
werks bereits zum 8. Mal statt.
 
 

Kostenloser Online-Kurs „Rund 
um den Babybrei – 
Ernährung im 1. Lebensjahr“ am 
29.03.2021 von 20:00 bis 21:30 Uhr 
Das FORUM Ernährung am Landwirtschaft-
samt in Tuttlingen bietet allen interessierten 
Eltern die Möglichkeit ganz bequem von 
zuhause aus mit Hilfe des eigenen digita-
len Endgeräts am Online-Kurs rund um das 
Thema Essen und Trinken im 1. Lebensjahr 
teilzunehmen. 
Im Rahmen des Online-Angebots „Rund um 
den Babybrei – Ernährung im 1. Lebens-
jahr“ am Montag, den 29. März, erfahren 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per 
Videokonferenz, was bei der Einführung der 
Beikost zu beachten ist. Sie haben von 20:00 
bis 21:30 Uhr die Gelegenheit, sich über die 
besonderen Anforderungen zu informieren 
und offene Fragen zu klären. 

„Im Kindesalter werden die Weichen für das 
spätere Ernährungsverhalten gestellt. Aus 
diesem Grund ist es so wichtig, bereits früh 
auf ausgewogenes Essen und eine gute Le-
bensmittelauswahl zu achten“, so Kathrin 
Schrode, Kursleiterin und Referentin für Kin-
derernährung. 
Eine Anmeldung beim Landwirtschaft-
samt Tuttlingen unter der Telefonnummer 
07461 926-1300 oder E-Mail landwirtschaft-
samt@landkreis-tuttlingen.de ist bis zum 
25.03.2021 erforderlich. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Es sind keine besonderen Kennt-
nisse und technischen Voraussetzungen er-
forderlich. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Anmeldung. 
  
 

Kostenlose Energieberatung 
am Montag, 22.03.2021 
Die nächste kostenlose Energieberatung für 
Bürger aus dem Landkreis Tuttlingen findet 
am Montag, 22.03.2021, telefonisch, per 
E-Mail oder per Video-Chat statt. 
Sofern Sie eine persönliche Beratung 
wünschen, finden die Einzelberatungen 
im Landratsamt Tuttlingen, Zimmer 127, 
nach vorheriger Terminvereinbarung 
statt. Es werden die in der Zeit der Coro-
na-Pandemie notwendigen Hygiene-Vor-
kehrungen durch die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg und die Energieagen-
tur Landkreis Tuttlingen getroffen. 

Ein Energieberater der Energieagentur und 
Verbraucherzentrale informiert Sie neutral 
und kostenlos zu Themen  wie energetische 
Gebäudesanierung, dem Einsatz von erneu-
erbaren Energien, gesetzlichen Anforderun-
gen und den  aktuellen Fördermitteln zu 
Ihrem  Projekt. 
Die Beratungstermine müssen vorab zeit-
lich fixiert werden. 

Das Büro der Energieagentur Landkreis Tutt-
lingen ist für die Energieberatungs-Termi-
nierung telefonisch unter 07461/9101350 
oder per E- Mail unter 
info@ea-tut.de erreichbar. 
Die Beratungen werden gefördert durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie. 
   
 

25. Landwirt-
schaftspreis für 
Unternehmerische 
Innovationen 
L•U•I 

Der Innovationspreis für den Ländlichen 
Raum 
2021 wird wieder ein Jahr für kreative 
Köpfe! Nachdem der Landwirtschaftspreis 
für Unternehmerische Innovationen, kurz 
L•U•I, 2020 aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht verliehen wurde, suchen wir 

nun wieder nach Innovationen für die 
Zukunft der Landwirtschaft und des länd-
lichen Raums. Bewerben können sich 
Landwirte und Landwirtinnen, aber auch 
Projektgruppen, Gemeinden oder Einzel-
personen ganz anderer Berufsgruppen. 

Der L•U•I ist insgesamt mit 5.000 Euro 
dotiert und wird von der ZG Raiffeisen eG 
und dem Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverband gestiftet. 

Sie tragen den L•U•I gemeinsam mit 
den drei berufständischen Landjugend-
verbänden in Baden-Württemberg, den 
Landfrauen- und Bauernverbänden sowie 
der Universität Hohenheim. 

Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 
2021 
Die Bewerbungsunterlagen und weitere 
Informationen zu den Bewerbungskriteri-
en und den Siegern der vergangenen Jah-
re finden Sie unter www.lui-bw.de.  

Ansprechpartner für Südbaden:  
Bund Badischer Landjugend 
Alexander Seibold 
Merzhauser Str. 111 
79100 Freiburg 
Tel. 0761 – 271 33 550 
info@lui-bw.de 
 
  
Netze BW mit anspruchsvol-
lem Umwelt-Gütesiegel zerti-
fiziert 
Die Netze BW setzt ein weiteres Zeichen für 
Nachhaltigkeit: 

Der größte Strom- und Gasnetzbetreiber in 
Baden-Württemberg hat seine Betriebsab-
läufe jetzt auch nach dem europäischen 
EMAS-Standard bewerten lassen. Vor kur-
zem erfolgte die Übergabe der Urkunde. 

Dem Unternehmen ist der verantwor-
tungsvolle Umgang mit Natur und Umwelt 
sehr wichtig, das bestätigt nun auch dieses 
Gütesiegel. Mit dem „Eco Management and 
Audit Scheme“ (EMAS) unterstützt die Eu-
ropäische Union Unternehmen dabei, ihre 
Umweltleistung permanent zu verbessern. 

Im Vergleich zu anderen Zertifizierungen 
wie der DIN EN ISO 14001 ist EMAS noch 
detaillierter. Das dreitägige Audit umfass-
te neben EMAS auch die Rezertifizierung 
des Umweltmanagementsystems nach ISO 
14001 und eine Überprüfung des Energie-
managementsystems nach ISO 50001. 
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Ehrenamtliche Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer: Unfallver-
sichert!  
Der gesetzliche Versicherungsschutz be-
steht auch bei einer Infektion mit dem Co-
rona-Virus 
Bei den Landtagswahlen am 14. März 
2021 werden die neuen Landtagsab-
geordneten zum 17. Landtag von Ba-
den-Württemberg gewählt. Rund 80.000 
ehrenamtliche Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer sind dann wieder im Einsatz: 
Sie sorgen unter anderem für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Wahl, 
werten die Stimmzettel aus und stellen 
das Wahlergebnis in ihrem Wahlbezirk 
fest. Im Rahmen ihres Amtes sind die 
Ehrenamtlichen in Baden-Württemberg 

automatisch und kostenfrei bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
versichert – auch bei einer Infektion mit 
dem Corona-Virus. 

Der umfassende Unfallversicherungsschutz 
bei der UKBW besteht bei allen Tätigkeiten, 
die mit dem Amt und der Amtsausübung 
verbunden sind. Dazu gehören die Tätig-
keiten am Wahltag wie die Schließung und 
Öffnung des Wahllokals oder die Ausgabe 
der Stimmzettel sowie sämtliche Vor- und 
Nachbereitungsarbeiten wie das Aufräumen 
oder die mit der Amtsausführung verbun-
den Hin- und Rückwege – unabhängig da-
von, ob diese zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
mit Bus und Bahn zurückgelegt werden. Der 
Schutz besteht auch bei einer Ansteckung 
mit dem Corona-Virus, wenn diese nach-
weislich bei ihrer Tätigkeit als Wahlhelferin 
oder Wahlhelfer stattgefunden hat. Weitere 
Informationen unter 
www.ukbw.de/coronavirus. 

„Ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer leisten durch ihr Engagement einen 
wichtigen Dienst für die Demokratie. Sie 

sind es, die freie Wahlen ermöglichen“, er-
klärt Siegfried Tretter, Geschäftsführer der 
UKBW: „Als UKBW setzen wir uns für die Si-
cherheit und Gesundheit dieser Menschen 
ein – auch und vor allem in der aktuellen 
Corona-Pandemie.“ 

Im Falle des Unfalls optimal versorgt 
Im Falle des Unfalls sind die Ehrenamtlichen 
optimal versorgt: Die UKBW übernimmt un-
ter anderem die Erstversorgung im Rahmen 
der Ersten Hilfe, die notwenigen Fahrt- und 
Transportkosten, ärztliche und zahnärztliche 
Behandlung und Versorgung mit Medika-
menten, Hilfs- und Heilmitteln. Wenn etwas 
passiert, sollten sich die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer bei der Kommunalverwal-
tung, für die sie tätig waren, oder direkt bei 
der UKBW melden. Weitere Informationen 
sind im Infoblatt zum Versicherungsschutz 
von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer zu finden unter https://www.
ukbw.de/informationen-service/service/in-
foblaetter/. 

Ende des 

redaktionellen 
Teils



Kieninger/DEIKE

EXPERIMENTE 
FÜR KINDER

Jedes Jahr an Ostern ausgeblasene Eier bunt anzumalen, ist dir zu 
langweilig? Dann züchte stattdessen glitzernde Ei-Geoden! Wetten, 
dass deine Freunde über deine coole Tischdekoration staunen werden?

DAS BRAUCHST DU: 

• ein ausgeblasenes Ei 
• 250 g Kalialaun-Pulver (aus der Apotheke)
• 200 ml Wasser 
• etwas Lebensmittelfarbe 
• Bastelkleber, dünner Pinsel, spitze Schere, ein breites Glas 

(ungefähr 600 ml), Löffel

Vom Ei zum Edelstein

DAS PASSIERT: 
Nach etwa 15 Stunden sind in den Eihälften Kristalle gewach-
sen. Sie sehen tatsächlich aus wie die Geoden, die man in 
Schmuck- und Edelsteinläden kaufen kann.!

Deine Kristalle sind natürlich 
nicht so hart wie die Edelsteine, 
die die Natur hervorbringt: 
Diese entstanden vor Millio-
nen von Jahren unter großem 
Druck in 800 bis 1200 Grad 
Celsius heißen Lavaströmen. 
Selbstverständlich ist das 
kein Vergleich zu den Bedin-
gungen, die in deinem Was-
serglas herrschen – 20 bis 70 
Grad Wassertemperatur und 
nur 15 Stunden Wartezeit. 

Kalialaun wurde früher 

in der Papierindustrie und 

Textilherstellung zum Färben 

benutzt. Wegen seiner blutstillen-

den Wirkung wurde das Salz auch zur 

Behandlung von kleinen Schnittwunden 

verwendet. Heutzutage ist es wegen seiner 

geruchshemmenden Wirkung in manchen 

Deodorants enthalten. Auch zu Knetmassen 

wird es gegen die Bildung von Schimmel 

gegeben. Bekannt ist Kalialaun außer-

dem bei Hobbychemikern, die das Salz 

gern für Kristallzüchtung verwen-

den, da es zentimetergroße 

Kristalle bilden kann. 

SO GEHT ES:
1.  Schneide das ausgeblasene Ei vorsichtig mit ei-

ner spitzen Schere der Länge nach in zwei Hälf-
ten und spül sie sauber aus.

2. Verstreich mithilfe des Pinsels etwas Bastelkle-
ber in den beiden Eihälften. 

3. Streu über die mit Kleber bestrichenen Innen-
flächen 50 Gramm des Kalialaun-Pulvers. Lass 
die Eihälften anschließend gut trocknen – am 
besten über Nacht. Überschüssiges, loses Pulver 
kannst du nach dem Trocknen vorsichtig aus den 
Eihälften entfernen: Dreh dazu die Eihälften um 
und klopf vorsichtig gegen die Schalen.

4. Schütte den Rest des Pulvers in ein Glas und 
gieß 200 Milliliter heißes Wasser dazu. Rühr das 
Wasser mit einem Löffel so lange um, bis sich 
das Pulver aufgelöst hat, und gib dann ein paar 
Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. 

5. Leg die Eihälften in die abgekühlte Wassermi-
schung und drück sie vorsichtig auf den Grund 
des Glases.

Primo- 

Kids



Hausmeister m/w/d
Teilzeit 50/75 % oder auf 450 €-Basis für
leichte Reparatur- und Gartenarbeiten,

Fahrzeugpflege und Winterdienst gesucht.
Wir freuen uns über Ihre kurze,

schriftliche Bewerbung.

Pauli Zahntechnik GmbH
Griesweg 29, 78570 Mühlheim

info@pauli-zahntechnik.de

Große Doppelhaushälfte in Kolbingen
für 249.000 EUR provisionsfrei 

mit Energieberatungsbericht 320 kWh/(m²xa)
Mobil 0175 751 66 88

Freundliche ETW oder Haus gesucht
Ehepaar sucht helles, freundliches Haus oder ETW ab ca. 80 m² 

mit Garten/Terrasse/Balkon in ruhiger, naturnaher Lage. 
Zuschriften bitte unter: thimoso@gmx.de 

Bauplatz zu verkaufen 
Fridingen, Dickenloch, 1.000 qm, Südlage 

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 5870819 
an Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

1-3-Zimmer-Wohnung gesucht 
40 - 70 qm, bis 400,- € KM in Nendingen, Mühlheim, Fridingen.

Tel. 0175/646 4508 • E-Mail: info@cyberhead.ch 

KARRIERE? JA! ROBOTER? NEIN!
Weil das Bad Hotel Überlingen keine Maschinen sucht, sondern leidenschaftliche Menschen! 

Folgende Stellen werden nach der Kurzarbeit 

zur Verfügung stehen:  

Rezeption (m/w/d)
• NACHTPORTIER Vollzeit/Teilzeit 
• EMPFANGSMITARBEITER Vollzeit

Housekeeping (m/w/d)
• ROOMBOY/ZIMMERMÄDCHENSaison/Vollzeit/Teilzeit 

Service Seerestaurant Rotunde (m/w/d)
• FRÜHSTÜCKSLEITUNG Saison/Vollzeit/Teilzeit
• FRÜHSTÜCKSSERVICE Saison/Vollzeit/Aushilfe
• BAR- UND THEKENKRAFT Saison/Vollzeit/Teilzeit
• CHEF DE RANG Saison/Vollzeit/Aushilfe

Küche und Bankett Seerestaurant Rotunde (m/w/d)
• SPÜLER/KÜCHENHILFE Saison/Vollzeit (m/w/d)
• CHEF DE PARTIE & SOUS CHEF Saison/Vollzeit (m/w/d)





Praxis Dr. med. Ulrich Kroczek

Unsere Praxis ist 
vom 29. März - 01. April (Karwoche)

geschlossen.
Vertretung:

Dres. Lux/Schletterer, Mühlheim, Tel. 85 66
Dr. Olpp, Kolbingen, Tel.: 99 00 50
E. Lischerong, Fridingen, Tel. 2 34

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Logopäde/in gesucht 
für sofort oder später, in Voll- oder Teilzeit.



Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt:

CNC- Dreher für Kurzdrehmaschinen (m/w/d)
(Fanuc-Steuerung)

Sie haben Kenntnisse in der Metallverarbeitung, arbeiten zuverlässig 
und selbstständig.

Wir bieten Ihnen einen modernen und technisch interessanten 
Arbeitsplatz, bei überdurchschnittlicher Vergütung sowie flexibler
Arbeitszeit.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per Mail mit 
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehalts-
vorstellung an:

Am Bannenberg 3 
78583 Böttingen
Tel. 07429 91190
Fax 07429 91191
info@fehrenbach-zerspanung.de
www.fehrenbach-zerspanung.de

D A N K E
In Gottes ew’ge Hände

leg’ Freude und auch Leid, 
den Anfang und das Ende:

Er gibt uns stets Geleit. 

Rosa Mayer 
geborene Käppeler

15.01.1926 – 28.02.2021 

Herzlichen Dank sagen wir allen, 
die sich in den Stunden des Abschieds von unserer 
geliebten Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma 

mit uns verbunden fühlten. 

Besonders bedanken wir uns 
– bei Herrn Pfarrer Klose für die sehr persönliche und
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier, 

– bei Drs. Kappeler für die gute ärztliche Betreuung 
und Begleitung 

– sowie bei allen, die durch Wort, Schrift, Blumen- und
Trauerspenden ihre Verbundenheit zum Ausdruck brachten. 

Im Namen aller Angehörigen
Familien Willy und Manfred Mayer

Alles hat seine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes,
eine Zeit der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerungen.

Nach kurzer Krankheit ist sie sanft entschlafen. 
Sie hatte ein erfülltes Leben im Kreise ihrer großen Familie.

Viktoria Lehn
* 13.07.1922    † 08.03.2021   

Oberschwandorf  Im Namen aller Angehörigen
Wolfgang Merkt 

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt. 





 
1 

 

KA
TH

OL
IS

CH
E 

 S
EE

LS
OR

GE
EI

NH
EI

T 
EG

G 
    

    
    

    
  S

T.
 S

TE
PH

AN
US

, B
UC

HH
EI

M
 

    
    

  S
T.

 S
IL

VE
ST

ER
, E

MM
IN

GE
N 

    
    

  S
T.

 M
IC

HA
EL

, L
IP

TI
NG

EN
 

    
    

  S
T.

 U
LR

IC
H,

 S
CH

W
AN

DO
RF

 
    

    
  S

T.
 M

AU
RI

TI
US

, W
OR

ND
OR

F 
 W

AL
LF

AH
RT

SK
IR

CH
E 

UL
F 

ZU
 S

CH
EN

KE
NB

ER
G 

 

GO
TT

ES
DI

EN
ST

OR
DN

UN
G 

VO
M 

22
.03

. -
11

.04
.20

21
    

    
    

    
    

    
 

 

       Ü
be

r 
de

m
 W

eg
 d

es
 P

al
m

so
nn

ta
gs

 l
ie

gt
 s

ch
on

 d
er

 S
ch

at
te

n 
de

s 
Kr

eu
ze

s.
 I

ch
 g

la
ub

e,
 J

es
us

 w
us

st
e 

da
s 

un
d 

ha
t 

si
ch

 v
on

 d
er

 
Be

ge
is

te
ru

ng
 d

er
 M

en
sc

he
n 

– 
so

 e
hr

lic
h 

si
e 

au
ch

 w
ar

 –
 n

ic
ht

 
tä

us
ch

en
 la

ss
en

. E
r 

re
ite

t n
ac

h 
Je

ru
sa

le
m

 im
 W

is
se

n 
um

 d
as

, w
as

 
ko

m
m

t –
 u

nd
 n

im
m

t e
s 

an
. N

im
m

t d
en

 k
om

m
en

de
n 

W
eg

 a
n 

al
s 

de
n 

w
ah

re
n 

W
eg

, n
ic

ht
 a

ls
 d

en
, d

en
 e

r a
m

 li
eb

st
en

 g
eg

an
ge

n 
w

är
e.

 D
er

 
w

ah
re

 W
eg

 is
t d

er
, d

en
 ic

h 
an

ne
hm

e 
al

s 
de

n 
m

ei
ne

n 
un

d 
m

it 
H

al
tu

ng
 

un
d 

Ta
pf

er
ke

it 
au

ch
 d

an
n 

zu
 g

eh
en

 v
er

su
ch

e,
 w

en
n 

es
 n

ic
ht

 m
ei

n 
lie

bs
te

r W
eg

 s
ei

n 
so

llt
e.

 

W
ir 

w
ün

sc
he

n 
al

le
n 

ei
ne

 g
es

eg
ne

te
 K

ar
w

oc
he

 u
nd

 e
in

e 
fro

he
 

O
st

er
ze

it.
 

     
   

   
   

   
   

 P
fa

rre
r  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 G
em

ein
de

re
fe

re
nt

in 

 
8 

 

Te
rm

in
e 

un
d 

In
fo

s,
 d

ie
 S

ie
 a

uf
 je

de
n 

Fa
ll 

le
se

n 
so

llt
en

 
 Pf

ar
rk

irc
he

 S
t. 

U
lri

ch
, S

ch
w

an
do

rf
 

D
ie

 P
fa

rrk
irc

he
 S

t. 
U

lri
ch

 is
t w

eg
en

 H
ol

zw
ur

m
 B

eh
an

dl
un

g 
vo

m
 1

9.
04

. –
 e

in
sc

hl
. 

24
.0

4.
20

21
 g

es
ch

lo
ss

en
. 

 24
 S

tu
nd

en
 G

eb
et

sa
kt

io
n 

Am
 S

on
nt

ag
 2

5.
Ap

ril
 h

äl
t d

ie
 K

irc
he

 d
en

 W
el

tg
eb

et
st

ag
 u

m
 g

ei
st

ig
e 

Be
ru

fu
ng

en
. 

Be
so

nd
er

s 
an

 d
en

 W
al

lfa
hr

ts
or

te
n 

bi
tte

t u
ns

er
 E

rz
bi

sc
ho

f u
m

 b
es

on
de

re
s 

G
eb

et
. 

Vo
n 

Sa
m

st
ag

 2
4.

04
.2

02
1 

18
:0

0 
U

hr
 –

 S
on

nt
ag

 2
5.

04
.2

02
1 

17
:0

0 
U

hr
 fi

nd
et

 a
uf

 
de

m
 S

ch
en

ke
nb

er
g 

ei
ne

 E
uc

ha
ris

tis
ch

e 
An

be
tu

ng
 s

ta
tt.

 Ic
h 

la
de

 d
az

u 
ei

n 
da

ss
 

si
ch

 B
et

er
 u

nd
 B

et
er

in
ne

n 
st

un
de

nw
ei

se
 d

ar
an

 b
et

ei
lig

en
. A

b 
Pa

lm
so

nn
ta

g 
w

ird
 

ei
ne

 L
is

te
 a

uf
 S

ch
en

ke
nb

er
g 

au
sl

ie
ge

n 
in

 d
er

 d
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t 

be
st

eh
t 

si
ch

 
ei

nz
ut

ra
ge

n.
 

 

  
Vo

m
 G

rü
nd

on
ne

rs
ta

g 
01

.0
4.

 
bi

s 
ei

ns
ch

l. 
07

.0
4.

20
21

  
is

t d
as

 P
fa

rr
bü

ro
 g

es
ch

lo
ss

en
! 

  
 

In
 d

rin
ge

nd
en

 F
äl

le
n 

sp
re

ch
en

 S
ie

 b
itt

e 
au

f d
en

 A
B

. 
   Ka

th
ol

isc
he

s P
fa

rra
m

t S
t. 

Si
lve

st
er

 
Mo

nta
g: 

16
:0

0 –
 18

:0
0 U

hr
,  M

ittw
oc

h: 
11

:0
0 -

 12
:0

0 U
hr

,   
Do

nn
er

sta
g: 

10
:0

0 –
 12

:0
0 U

hr
  

Sc
hu

lst
ra

ße
 4,

 78
57

6 E
mm

ing
en

-L
ipt

ing
en

, T
ele

fon
 07

46
5-

70
3, 

ww
w.

se
eg

g.d
e, 

pfa
rra

mt
@

se
eg

g.d
e 

 Sp
re

ch
ze

ite
n:

    
  P

far
re

r /
 G

em
ein

de
re

fer
en

tin
: n

ac
h 

Ve
re

in
ba

ru
ng

 
Pf

ar
re

r: 
    

    
    

    
    

  E
wa

ld
 B

illh
ar

z  
    

    
 07

46
5/7

03
 m

ob
il: 

01
73

67
07

72
0  

   e
wa

ld
.b

illh
ar

z@
se

eg
g.

de
 

Ge
me

ind
er

efe
re

nti
n: 

 M
ar

lie
s K

ieß
lin

g 
    

    
07

46
5/9

27
37

20
    

    
    

    
    

    
    

  m
ar

lie
s.k

ies
sli

ng
@

se
eg

g.
de

 
Se

kre
tär

inn
en

:   
    

    
 S

an
dr

a K
lai

be
r  

    
    

 sa
nd

ra
.kl

aib
er

@
se

eg
g.

de
 

    
    

    
    

    
    

    
    

   M
ela

ni
e S

ch
lo

ss
er

    
 m

ela
ni

e.s
ch

lo
ss

er
@

se
eg

g.
de

 
Ba

nk
ve

rb
in

du
ng

: 
IB

AN
: D

E 
74

  6
92

5 1
44

5 0
00

5 0
09

0 
06

; S
pa

rka
ss

e E
ng

en
-G

ott
ma

din
ge

n, 
BI

C:
SO

LA
DE

S1
EN

G 
 RE

DA
KT

IO
NS

SC
HL

US
S 

Au
sg

ab
e: 

12
.04

. –
 25

.04
.20

21
: 2

4.0
3.2

02
1  

    
    

    
    

    
    

 
Au

sg
ab

e: 
26

.04
. –

 09
.05

.20
21

: 0
7.0

4.2
02

1  
    

    
   

 



 
7 

 Mi 07.04. 
 M

ittw
och der O

steroktav 
  

 
  

 

19:00  Lip 
Stunde der Hoffnung (hören auf das W

ort Gottes – eucharistische Anbetung)  
  

 

  Do 08.04. 
 D

onnerstag der O
steroktav 

  
 

9:30  Em
 

W
eggottesdienst m

it den Kom
m

unionkindern                                          G:  M
. Kießling 

  
 

18:00  Bu 
Rosenkranz  

  
 

  
 

Fr 09.04. 
 Freitag der O

steroktav 
7:45  Em

 
Eucharistische Anbetung im

 Schweigen, Beichtgelegenheit,  
Laudes und Hl. Messe                                                                      Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

10:00  Em
 

Probe m
it den Kom

m
unionkindern                                                                 G:  M

. Kießling 
  

 

 Sa 10.04. 
 Sam

stag der O
steroktav 

 Kollekte: Diasporaopfer der Erstkom
m

unionkinder 
9:00  Em

 
Feier der Erstkom

m
union in Em

m
ingen  

Z:  Pfarrer Billharz, Frau Kießling,   M
:  St. Sebastian   K:  A. M

aier 
  

 

11:00  Lip 
Feier der Erstkom

m
union in Liptingen                             Z:  Pfarrer Billharz, Frau Kießling 

  
 

  
 

                                                    U
nsere K

om
m

unionkinder aus
 

Em
m

ingen
 

 N
oelia Alanis-Lux, Sebastian Bauer, N

oa H
user  

N
atalie Buchta, G

abriel Finocchiaro, Tabea G
nirß, 

Fiona G
nirß, Adrian H

annabach, Elena Kästle, 
M

ax-M
arkus H

eckm
ann, Victoria Keller,  

Lennox Kratzke, Lukas M
ichalak, M

ia M
üller, 

                                                  U
rs Störk, Leo Störk, Serafina Störk, N

oah Störk,           
                                                  Toni Strössner, Julian W

eber 
 

U
nsere K

om
m

unionkinder aus 
Liptingen

 
 

D
aniel Barthelm

es, Benjam
in Fritz, 

M
arlene G

nirß, Elina Kathan, 
N

icolas Kupferschm
id, Em

m
a Lorusso, 

Sarah M
att, Laura M

oosbrugger, 
C

harlotte Schobel 
  So 11.04. 

FEST D
ER

 G
Ö

TTLIC
H

EN
 B

AR
M

H
ER

ZIG
K

EIT 
D

om
enica in albis - 2. Sonntag der O

sterzeit 
8:45  Lip 

Hocham
t                                                                                           Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

10:15  Bu 
Hocham

t                                                                                           Z:  Pfarrer Billharz,   L:  A. Kohler    
  

 

11:30  Bu 
Tauffeier von Ciara Fritz                                                                                    Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

15:00  Sch 
Barm

herzigkeitsrosenkranz - Hl. Messe                                                 Z:  Pfarrer Billharz 
  

 

 
 

2 
 Liveübertragung der G

ottesdienste finden aus der Pfarrkirche 
St. Silvester an Sonn-und Feiertagen statt. w

w
w

.seegg.de
 

Sa 20.03. 
5. Fastensonntag – 1. Passionssonntag 

 MISEREOR-Kollekte einschließlich Fastenopfer der Kinder für Misereor 
17:30  Bu 

Sonntagvorabendm
esse - anschl. Beichtgelegenheit/ Stille Anbetung bis 19.30  

Z:  Pfarrer Billharz, L:  L. W
achter    

  
 

  
 

So 21.03. 
 MISEREOR-Kollekte einschließlich Fastenopfer der Kinder für Misereor 

8:45  Lip 
Hl. Messe                                                                                          Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

10:15  Em
 

Hl. Messe                            Z:  Pfarrer Billharz,   M
:  J. Siegel , M

. Siegel, M
. Siegel, M

. Buggle 
  

 

18:00  Bu 
Bußgottesdienst                                                                                  G:  M

. Kießling 
  

 

  
 

Mo 22.03. 
 

  
 

18:00  Schw W
eggottesdienst m

it den Kom
m

unionkindern                                          G:  M
. Kießling 

  
 

  
 

Di 23.03. 
 

18:00  Schw Andacht 
  

 

18:00  Bu 
Rosenkranz und Andacht                                                                                           Frau Braun 

  
 

18:30  Em
 

Hl. Messe und eucharistische Anbetung bis 19:30  
Z:  Pfarrer Billharz,   M

:  M
. Thanner, L. W

eggler 
  

 

  
 

Mi 24.03. 
 

8:30  Lip 
Hl. Messe                                                                                                                 Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

18:00  Lip 
W

eggottesdienst m
it den Kom

m
unionkindern                                          G:  M

. Kießling 
  

 

19:00  Lip 
Stunde der Hoffnung (hören auf das W

ort Gottes – eucharistische Anbetung)  
  

 

19:00  W
o 

Fastenandacht 
  

 

  
 

Do 25.03. 
Verkündigung des H

errn 
16:30  Sch 

Rosenkranz in den Anliegen der W
allfahrer und Hocham

t 
Z:  Pfarrer Billharz,   M

:  N. Dangel, N. Dangel 
  

 

18:00  Em
 

W
eggottesdienst m

it den Kom
m

unionkindern                                 G:  M
. Kießling 

  
 

18:00  Bu 
Rosenkranz  

  
 

  
 

Fr 26.03. 
 SC

H
M

ER
ZEN

SFR
EITAG

 
16:30  Sch 

Rosenkranz und Hl. Messe zur Schm
erzensm

utter  
Z:  Pfarrer Billharz,   M

:  J. Klink, S. Graf 
  

 

 Sa 27.03. 
Palm

sonntag – Einzug Jesu in Jerusalem
 

Kollekte für das Heilige Land 
15:30  Em

 
Ministrantenprobe in der Kirche                                                     

  

16:45  Schw Ministrantenprobe in der Kirche                                                     
 

17:30  Schw Hl. Messe - Segnung der Palm
en - Beichtgelegenheit                   Z:  Pfarrer Billharz 
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                               Fr 02.04. 
K

AR
FR

EITAG
 – FEIER

 VO
M

 LEID
EN

 U
N

D
 STER

B
EN

 JESU
 

Fast - und Abstinenztag 
Kollekte für das Heilige Land 

8:30  Lip 
Trauerm

ette m
it Kreuzverehrung                                                                Z:  Pfarrer Billharz 

  
 

10:00  Sch 
Kreuzweg m

it Fam
ilien                                                                                          G:  M

. Kießling 
  

 

15:00  Em
 

Feier vom
 Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus  

- anschl. Beichtgelegenheit /Stille Anbetung bis 18.00  –  
Blumen zur Kreuzverehrung dürfen gerne mitgebracht werden 
Z:  Pfarrer Billharz,  L:  LS. Störk , B. Epple 

  
 

15:00  Bu 
W

ort-Gottes-Feier                                                                                                             R. Fazzio 
  

 

19:00  W
o 

"Du für m
ich - Gedanken und Musik zur Passion" 

  
 

  
 

Sa 03.04. 
K

AR
SAM

STAG
 – TAG

 D
ER

 G
R

AB
ESR

U
H

E JESU
  

Kollekte für das Heilige Land 
8:00  Em

 
Trauerm

ette und Morgenlob beim
 Heiligen Grab  

anschl. stille Anbetung bis 10.00 - Beichtgelegenheit                             Z:  Pfarrer Billharz 
  

10:00  Em
 

Ministrantenprobe in der Kirche 
  

 

18:00  Lip 
Auferstehungsfeier m

it den Kom
m

unionkinder                                        G.  M
. Kießling 

  
 

19:30  Bu 
Auferstehungsfeier                                                                                                          R. Fazzio 

  
 

 

H
O

C
H

FEST D
ER

 AU
FER

STEH
U

N
G

 U
N

SER
ES H

ER
R

N
 

Kollekte für den Auferstehungsweg 
IN ALLEN GOTTESDIENSTEN SEGNUNG DER OSTERSPEISEN 

20:15  Em
 

OSTERNACHTSFEIER DER SE EGG  
Z:  Pfarrer Billharz,   L:  M

. W
eggler, S. Truckenbrod   K:  U. Störk 

 

 
4 

 Mi 31.03. 
 M

ittw
och der K

arw
oche 

19:30  SE 
 

Mit dem Gründonnerstag treten wir ein in die österliche Feier – 
daher laden unsere Glocken um 19.30 am Vorabend des Gründonnerstags zum 

stillen Gebet und zur Besinnung ein. 
 

TR
ID

U
UM

 PASC
H

ALE (D
IE D

R
EI Ö

STER
LIC

H
EN

 TAG
E) 

FEIER
 VO

M
 LEID

EN
, STER

B
EN

 U
N

D
 D

ER
 AU

FER
STEH

U
N

G
 

U
N

SER
ES H

ER
R

N
 JESU

S C
H

R
ISTU

S 
  

 
   

D
as letzte Abendm

ahl hat eine große 
Bedeutung für unseren G

lauben, doch es 
w

ar 
auch 

ganz 
irdisch, 

einfach 
und 

dennoch ebenso w
ichtig. D

as letzte M
al, 

dass Jesus und sein Freundeskreis Zeit 
m

iteinander verbringen konnten. 
Jesus ist das H

erz dieser G
em

einschaft, 
doch im

 Vordergrund des Bildes erblicken 
w

ir eine Szene, die in der Bibel kaum
 

vorkom
m

t. 
Jünger, 

die 
m

iteinander 
sprechen; Freunde; die Zeit m

iteinander 
verbringen. Schon in ein paar Stunden 
w

ird sich alles ändern, doch in diesem
 

kurzen M
om

ent sehen w
ir 13 Freunde 

(auch Judas), die ihre Zeit zusam
m

en 
genießen. 

 U
nd auch das ist w

underbar, bleibt über den M
om

ent hinaus, w
eist in die 

Zukunft. 
   Do 01.04. 

G
R

Ü
N

D
O

N
N

ER
STAG

 –  
FEIER

 VO
M

 LETZTEN
 AB

EN
D

M
AH

L JESU
 

Kollekte für das Heilige Land 
19:00  Em

 
HL. MESSE VOM LETZTEN ABENDMAHL JESU  
für verstorbene Priester, Seelsorger und Ordensleute der SE Egg  
Z:  Pfarrer Billharz,  L:  R. Fazzio   K:  LS. Störk  

  
 

20:30  Em
 

Ölbergstunden bis 24.00/ 23.15 Trauermette und Komplet 
„Bleibet hier und wachet m

it m
ir“ 

 
   

 
 

 

  
 

    


